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An die Curländer. 

>H^s ist Pflicht, jedesmal nach Ueberzeu-
(Mg zu reden, zuschreiben, zu han­

deln. Allein, welcher aufrichtige Liebhaber 
der Wahrheit kann sagen, daß sich seine Ue-
berzeuaungen niemals ändern? Er hält ja 
den Tag für verloren, da er in seinen Kennt­
nissen keinen Schritt weiter gekommen ist. 
Unsre spätern Überzeugungen verdrängen 
nicht selten die ftühern. Soll man denn aus 
Eigensinn, Ruhmsucht/ falscher Schaan?, 
unmännlicher Blödigkeit, seine frühern Be­
hauptungen entweder ausdrücklich fortsetzen, 
oder sie wenigstens durch Stillschweigen zu 
billigen scheinen? dies hieße unredlich mit der 
Wahrheit umgehen. Wir sind oft unter 
solchen Maximen erzogen worden; wir haben 
sie oft so blindlings nachgesprochen, daß wir 
nicht die geringste Unrichtigkeit oder Gefähr­
lichkeit darinn vermutheten, bis wir endlich 
einmal eine Fertigkeit erlangt, uns über alle 
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Urtheile der Gewohnheit hinauszusetzen, und 
die Untersuchung von neuem anzufangen. 
Aber dann sind wir freilich oft in Gefahr, 
über das zu erröthen, was wir vorher gebil­
ligt, vielleicht gar gelobt haben. — Was 
wird man sagen? wird man mir jemals glau­
ben können, wenn sich meine Überzeugungen 
so oft ändern? Man soll niemanden niemals 
glauben. Jeder soll für sich, jeder nur die 
Gründe untersuchen, jeder seiner überlegten 
Überzeugung folgen. Stillstehen kann man 
doch auch nicht überall. O, wenn alle erst 
nichts, als nach überlegter Überzeugung 
schrieben, und sodann geradezu ihre spätern 
veränderte Ueberzeugungen den erstern nach­
schickten; o, wie unendlich viel würde das 
Reich der Wahrheit und Tugend im Ganzen 
nicht gewinnen!" 

So dachte > handelte und schrieb ein 
Menschenfreund, ein Philosoph. So sollte 
ein jeder redliche Liebhaber der Wahrheit den­
ken und handeln. 

Meine Herren Z Ich glaubte, die Rechte 
Ihres Vaterlands zu kennen, ehe ich noch 
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Kirchspiels-Zusammenberufungen bey Ihnen 
gesehen hatte. Die Freymüthigkeit, mit wel­
cher ich Sie sowohl in diesen öffentlichen Ver­
sammlungen als ausser denselben Ihre Rechte 
behaupten hörte, ließ mich nichts unrichtiges 
in denselben vermuthen. Da ich zur Maxime 
habe, mich als einen Staatsbürger eines je­
den Landes zu betrachten, in welchem ich mich 
aufhalte und öffentlichen Schutz genieße, so 
nahm ich mit Vergnügen an Ihren Behaup­
tungen Theil, und sprach sie nach. Dies 
aufrichtige Gestandniß bin ich der Freundschaft 
und dem Vertrauen schuldig, die ich von eini­
gen unter Ihnen erhalten habe. Diese mach­
ten mich zuerst, durch ihre Entfernung von 
Landtagsgeschaften, auf die Beschaffne t der 
Streitigkeiten aufmerksam, deren erste Ursa­
chen schon seit vielen Jahren Key Ihnen vor­
handen sind. Meine eigene nachherige Ent­
fernung von Ihnen, und die Publicitat Ihrer 
Landschaftlichen Verhandlungen setzten mich 
in Stand, und bewogen mich, eine Untersu­
chung der Gründe Ihrer Behauptungen an­
zustellen. Und wie sehr ist nicht das Resul­
tat derselben, wie sehr ist nicht auch meine 
spatere Überzeugung von jener frühern unter-
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schieden! Ich schreibe mit überlegter Uberi 
zeugung. Das, was wird man saaen, fürchte 
ich nicht. Nur den Vorwurf des Eigensinns, 
der falschen Schaam, einer unmännlichen 
Blodigkeit würde ich fürchten müssen, wenn 
ich, nach angestellter Untersuchung der Grün­
de, fortfahren könnte, meine vorher nur nach-
gesprochene Überzeugungen jetzt noch zu be­
haupten, oder wenn ich scheinen würde, die 
unrichtigen Behauptungen vieler angesehenen 
und würdigen Männer unter Ihnen durch 
mein Stillschweigen zu billigen. 

Hätte ich es wohl der Mühe werth halten 
können, Ihnen, meine Herren, den gegen­
wärtigen Aufsatz zu überreichen, wenn ich 
unter Ihnen nur viele, die blos glauben, wenn 
ich nicht viele aufgeklärte biedere Männer un­
ter Ihnen kennte, die, ein jeder für sich, je­
der die Gründe untersucht, jeder seiner über­
legren Uberzeugung folget, und wenn ich 
nicht alle für fähig halten müßte, zu glauben, 
daß es die Pflicht eines rechtschaffenen Staats­
bürgers scy, sich, selbst mit Aufopferung des 
eigenen Nutzens, für das allgemeine Wohl 
des Vaterlandes zu verwenden. Salus kopuli 
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ist das erste Gesetz in größern wie in kleiner» 
Staaten; und Ihre Mitbrüder in Pohlen 
und Lithauen gehen Ihnen auf dem gegenwär­
tigen Reichstage mit so auszeichnenden Bei­
spielen wahrer Liebe zum Vaterlande vor. 
Sie zeigen, wie man uneigentlich genannte 
Rechte zum Besten des Ganzen aufopfern 
müsse; dies lehren sie die Rechte des Men­
schen in der Gesellschaft im Staat, die man 
nur aus seinem Wesen, aus der Vernunft 
herleiten muß, wenn man nicht in Sophiste­
rei, und zuletzt in Anarchie versinken will. 

Ob ich durch Geburt, oder nur durch ge­
setzliche Aufnahme, weil ich das Jndigenat in 
Pohlen habe, ein Curländer sey; ob ich mich 
eines alten adlichen Herkommens erfreuen 
könne, oder ob ich „Hochwoblgeborner" wor­
den, seitdem ich eine Laufbahn öffentlicher 
Geschäfte betreten habe, dies thut zur Sache 
nichts; dadurch kann die Wahrheit, die Sie 
hier finden werden, so wenig etwas gewinnen 
als verlieren. Genug, ich bin ein fteyer 
Mann, weil ich Gesetze liebe; und wer 
Wahrheit und Gesetze ehret, der ist im mo­
ralischen Verstände Wohlgeboren. 

Jetzt 



Jetzt kann ich mich Ihnen noch nicht nen­
nen. Ich verspreche Ihnen aber, daß Sie 
meinen N.imen in mehrern Aufsätzen lesen 
werden, wenn durch die gegenwärtige Lage 
der allgeminen öffentlichen Angelegenheiten in 
Europa auch die Angelegenheiten Pohlens die 
wahrscheinlich zu erwartende Wendung er­
halten haben, und alsdann mir erlauben wer­
den, mich Ihnen als einen dankbaren Men­
schen bekannt zu machen, dem es zur größten 
Zufriedenheit gereichen soll, auch wieder zu 
Ihrem Besten mitwirken zu können. 

Den Liebhabern der Wahrheit sey inzwi­
schen nachstehender Aufsatz gewidmet, in An­
sehung dessen ich nichts zu entschuldigen nöthig 
habe, als die öftere Wiederholung mancher 
Sätze; aber auch diese war zu Bestärkung 
anderer nöthig. 

Fast 



^ast in allen Curlandischen Landtagsverhandlun-

gen aus diesem Jahrhundert spricht die Land­

schaft von ihren vor Alters gehabten Rechten und 

Freyheiten. Der Grund derselben soll auö dem An-

theil bewiesen werden, den der Adel an der Unterwer­

fung Bestands und an der Errichtung des Herzog­

thums Curland gehabt habe; diesen kann uns aber 

nur die Geschichte lehren. 

Daß der Adel in Curland sehr alt sey, dies ist 

bekannt. Ein großer Theil der in diesen Fürsten« 

thümern noch vorhandenen Familien stammet von 

den Geschlechtern ab, die sich schon zur Zeit der Stis-

tung des Liefländischen Ordens dahin gezogen hatten. 

Verschiedene von diesen, die mit den ehemaligen 

Heermeistern gleiche Namen und Wappen führen, 

sind Abkömmlinge derer, die als Verwandte dieser 

Landesherren oder der Ordensgebietiger und Ritter, 

sich daselbst nieder zu lassen bewogen waren. Viele 
andere 
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andere Familien haben sich erst nach Aufhebung des 

Ordens, und noch später, nach Errichtung der Adels-

Matrikel, oder der so genannten Ritterbank, in Cur, 

land gesetzt, und wurden nach den strengsten AdelS-

proben aufgenommen. 

Alle diese alte adliche Familien waren aus Ober-

und Nieder-Deutschland in dieses Land gezogen. Die 

Güter, die sie daselbst besaßen, wurden ihnen ur­

sprünglich als Lehne, von den damaligen Landesherren 

ertheilt. Diese Landesfürsten selbst waren Deutsche. 

Daß die Heermeister nach deutschen Rechten regiert 

haben, dies sagen alle Geschichtschreiber von jenen 

Zeiten. Die Rechte und Freiheiten des Curlandi­

schen Adels müssen also aus den Belehnungen und 

Privilegien, die er bey seiner Aufnahme von den Lan­

desherren erhalten hatte, und, nach Aufhebung des 

Ritterordens, aus den Unterhandlungen zu der ver­

änderten Regierungs - Verfassung dieses Landes, be­

wiesen werden können. Was zu dieser Absicht nö­

thig ist, wollen wir hier, so kurz als es möglich seyn 

wird, zusammenziehen. 

Der deutsche Orden in Liestand, wovon Curland 

und Semgal len e in  Thei l  war ,  hat te  b is  Zu 1525 

seine Heermeister von dem Hochmeister in Preussen 

bestätigen lassen. In diesem Jahre hörte die Schutz. 

genossen-
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genossenschast zwischen Preussen und iiefland auf. 

Dle Tiefländer wurden von ihrem dem Hochmeister ge-

leisteten Eide erlassen. Der Heermeiüer Pletten­

berg war von V. in den Reichs-Fürstenstand er­

hoben worden. Er hatte vom Kaiser ein Diplom 

über alle ihm und seinem Orden gehörige Vorrechte, 

besonders über die sreye Wahl eines Heei Meisters, 

über Zölle und Accisen, und Einkünfte des Ordens 

erhalten, jiefland stand seit 1525 unter dem deut­

schen Reich: dies bezeugen unter andern die von den 

jiefländischen Heermeistern durch ihre Gesandten un-

terfchriebene Reichs - Abschiede. Tiefland wurde 

1549 von den Abgaben an das deutsche Reich be-

sreyt, und der Heermeister erhielt die Bestätigung deö 

.Iuris (Ze non apjzellsn6o. Alle nachfolgende Hter-

meister leisteten, wie Plettenberg, den Lehns-Eid an 

den deutschen Kaiser, und erhielten, wie er, die Be-

lehnung von iiefland mit allen Regalien. 

Innerliche Streitigkeiten zwischen den verschie­

denen Landesherren in Tiefland, dem Erzbischoffe, 

den Bischöffen und dem Heermeister; vernachläßig-

te Kriegszucht in dem langen Frieden mit Rußland; 

Vernachläßigung in den Sitten, hatten den Zeitpunkt 

herbey gebracht, in welchem die Staatsverändcrung 

Tieflands ihren Anfang finden mußte. Ivan Ba-

silowilz II. wollte sich gegen die Ostsee hin vergrößern. 

Der 
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Der eben erwehnte Zustand Tieflands bot ihm die 

Hofnung dar, sich dieses Landes zu bemächtigen. Nach 

einem fruchtlosen kurzen Kriege gegen Schweden griff 

er die dem Liefländischen Heermeister untergeordneten 

Staaten an. Gotthard Aeccler, Heermeister 

seit 1559, sand sich zum Widerstand zu schwach, 

und suchte bey dem deutschen Reich, Schweden, Da­

nemark und Pohlen Hülse. Das deutsche Reich 

war selbst im Kriege gegen die Türken verwickelt. 

Ferdinand I.. der daher Liefland nicht vertheidigen 

konnte, forderte den König von Schweden hierzu 

auf. Gustav war alt, hielt sich durch den Frieden 

gebunden, und starb 1560. Die Verwüstungen der 

Russen wurden dem Lande unerträglich. Gustavs 

Sohn und Nachfolger, Erich XIV. ließ sich 'mit 

dem Adel und den Städten in Esthland 1561 ein, 

die sich ihm durch Capitulation unterwarfen. Von 

der andern Seite kam der Prinz Magnus aus Da« 

nemark, und setzte sich unter dem Vorwand eines 

Kaufs in den Besitz der Bischofthümer Oesel und 

Pilten. Der Heermeister hatte mit dem Könige 

Sigismund August ein Schutzbündniß geschlossen. 

Die Pohlen zögerten mit ihrer Hülse so lange, bis 

die Noth so hoch gestiegen war, daß der Heermeister 

ganz Liefland dem Könige, als Grosherzoge von Li­

thauen, abtrat, und sich Curland und Semgallen als 

ein Lehn vom Könige auöbedung. 

Der 
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Der Heermeister hatte aber schon das Jahr vor­

her, 1560, seine Ordens - Herren nach Riga zusam. 

men berufen, um ihren Rath bey dieser Lage der Sa­

chen zu hören. Alle hatten sich dem nachherigen 

Antrage des königlichen Gesandten, Fürst Radzivilf, 

gemäs erklart. Nur wünschten sie, die im eigentli­

chen Liefland dem Orden gehörige Besitzungen dem 

Heermeister nicht entrissen zu sehen. In Rücksicht 

aber auf die, um der Sicherheit des Vertrages wil­

len, durch den Fürsten Radzivill von ihnen verlangte 

Einwilligung erklärten sie, daß sie solche nicht für nö­

thig hielten, weil sie alle des Heermeisters Untertha-

nen wären. — Die Ordensritter waren unter den 

Heermeistern die Herren des Landes, welches sie mit 

ihren Meistern erobert hatten. Der übrige Adel 

wohnte im Lande' durch die Privilegien der Heermei­

ster; er mußte sich alfo auch, wie der Orden, als Un-

terthan der Heermeister anfehen. Also hatte zu jener 

Zeit der Adel kein Recht vor sich, zu verlangen, daß 

in so wichtigen Staatsgeschästen auch seine Einwilli« 

gung erfordert werde. 

Doch mußte der sämtliche Adel, jenem Verlan­

gen des königlichen Gesandten gemäs, Bevollmäch­

tigte zu den Unterhandlungen in Wilna absenden. 

Diese waren angewiesen: alles nach dem Rath des 

Heermeisters, entweder mit ihm zugleich, oder auch 

bcson-
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besonders, die Unterwerfung dem Könige anzubieten; 

wenn diefe angenommen worden, den Eid des Kö­

nigs anzuhören; selbst den Eid zu schwören; und end-

lich um Bestätigung desjenigen zu bitten, was der 

Fürst Radzivill dem Adel im Namen des Königs 

versprochen hatte: nemlich erstlich, daß die Landschaft 

bey der Lehre der Augsburqschen Confeßion gelassen, 

und die Kirchen versorgt wer den; zweytens, daß sie 

bey allen Rechren, Freiheiten, bey deutscher Herr-

schast und Verwaltung derselben erhalten, und un­

ter fremden Gerichtszwang nicht gezogen werden; 

drittens, daß sie und alle ihre Nachkommen, die 

Deutschen, mit der Erbfolge auf beiden Geschlechtern 

privilegiret werden möchten. 

So schloß endlich der Heermeister l56r für sich, 

für seine Lande und Städte diesen Vergleich (päNum 

5aHt>Aiom8) mit dem Könige. Sigismund Au­

gust bewilligte dem Heermeister alles, warum die 

von diesem befragten Gebietiger, Ritterschaft, Rache 

und Ordensverwandten in jener oben erwehnten Er­

klärung ihm gebethen hatten. Der König ver­

sprach ihnen: Sicherheit sür alle Verantwortung, 

die sie bey den? deutschen Reick um dieser Unterwer­

fung willen befürchteten; Erhaltung des Augsburgi­

schen Glaubens - Bekenntnisses ; Bestätigung der 

Rechte und Freiheiten des Landes; das Recht der ge. 

samten 
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samten Hand; die Erbfolge auf das männliche unh 

weibliche Gefchlecht, da der Adel bisher die Güter 

nur Lehnsweise besessen hatte; die Erhaltung deut-

scher landesherrlicher Obrigkeit für Curland und 

Semgallen, und die Besetzung der Aemter mit Deut-

schen: dem Heermeister aber die Landeshoheit, To­

tal-Jurisdiction, die Verwaltung des Kirchenwe. 

sens, alle Rechte, die er vorher schon gehabt und aus­

geübt hatte; die Ernennung desselben zum Herzoge 

gleich dem Herzoge von Preussen; die Bestimmung 

der Lande, die Gotthard zu Lehn bekommen, und daß 

die Nutzung des halben Dünaflusses dem Herzoge 

bleiben sollte; daß der Herzog von seinen Domainen, 

welches die vorherigen Ordenslande waren, verkau« 

fon und verpfänden könne, was er wollte, wenn er 

solches vorher dem Könige angetragen, und der Kö­

nig solches nicht angenommen hätte. " Für die 

Grenze bis zur Düna, und für die Nutzung bis zur 

Hälfte dieses Flusses, hatte der Heermeister feine zur 

Hälfte gehabten Gerechtsame auf die Stadt Riga, 

und nachgehends die Dünamünder Schanze, dem K>> 

nige abgetreten. Alle diese Punkte wurden als Be­

dingungen vom Könige angenommen, bewilligt, und 

vom Könige und dem Heermeister beschworen. 

Dieser Unterwersnngs-Vertrag ist nun die erste 

Urkunde, aus welcher die Rechte des Adels in Lief­

land 
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land und Curland bewiesen werden können. Von 

den Rechten des Adels in Curland besonders zu spre­

chen, wird sich im Folgenden Gelegenheit finden. 

Was dieser Adel außer den im Unterwersungs - Ver­

trage enthaltenen Vorzügen fordern kann, das muß 

entweder aus den Privilegien bewiesen werden, die er 

bey feinem Etablissement in diesem Lande vor gedach­

ter Unterwerfung von den Heermeistern erhalten hat­

te, oder es müssen legitime Erwerbungen seit dieser 

Zeit bewiesen werden können. 

Hier muß aber zuförderst noch angemerkt wer­

den: daß die Verteidigung und Beschühung der 

Laude des Heermeisters der Endzweck und eine mit 

von den Bedingungen der Unterwerfung gewesen, 

daß diese Unterwerfung an den König blos als Gros-

Herzog von Lithauen geschehen war, und daß Sigis­

mund August versprochen hatte, sich dahin zu ver­

wenden, daß selbige auch von Seiten Pohlens ange­

nommen würde, wie solches Lithauen gethan hatte, 

damit Liefland, Semgallen und Curland mit der gan­

zen Macht des Königreichs und des GroSherzog-

thums gegen Rußland und alle andere Feinde beschützt 

würde. Lithauen war damals noch nicht mir Pohlen 

zu Einem Staats-Körper vereinigt. Jedes Land 

bestand vor sich unter der Regierung Sigismund 

Augusts. Dieser König hatte den Unterwersungs-

und 
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und Schuß. Vertrag zu gegenseitigem Vortheil ge­

schlossen. Durch eine so enge Verbindung mit Lies-

land mußten die Kräfte Pohlens und Lithauens sehr 

ansehnlich verstärkt werden. Liefland hatte nie, auch 

zuletzt nichr, da Peter I. versprochen hatte, solches für 

den Konig und die Republik wieder zu erobern, ver­

loren werden können, wenn zur Zeit der nordischen 

Kriege die Pohlen und Lithauer ihr wahres Interesse 

gekannt, und ihre Könige mit mehrerm Eifer und 

Thärigkeit in Behauptung der Rechte der Krone un­

terstützt hätten. 

Gotthard Rettler hatte die Regierung über 

seine Lande, wahrend der Unterhandlungen zur Un­

terwerfung, unausgesetzt fortgeführt. Die Geschich­

te zeiget nicht den geringsten Zwischenraum zwischen 

seiner Heermeisterlichen und Herzoglichen Regierung, 

keinen Augenblick, in welchem er seinen vorherigen 

Rechten entsagt, oder solche nicht ausgeübt hatte, in 

welchem die Einwohner dieser Fürstenthümer von ih­

rem Verhaltniß gegen diesen Landesherrn entlassen 

worden, und frey gewesen wären, ihrem Verhälmiß 

gegen ihn Bedingungen zu unterlegen. Zhre wah­

ren Rechte und Freiheiten waren durch seine Vorjor­

ge zum Theil gesichert, zum Theil auch vermehret 

worden. Gotthard führte alfo als Herzog die Re­

gierung über Curland und Semgallen mit allen den 

B Rech-
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Rechten fort, welche er bis dahin, wie seine Vorganger, 

Kraft kaiserlicher Belehnung, ausgeübet hatte, in 

deren Stelle er nun die königliche erhalten müßte. 

Gotthard regierte als Herzog; Land und Städte hat-

ten ihm als Herzog gehuldigt, ohnerachtet er theils 

wegen der Kriegsunruhen, theils auch wegen der Hin­

dernisse, die dem Könige Sigismund August von 

Seiten seiner Staaten in den Weg gelegt wurden, 

nach dessen Ableben aber, wegen der Abdankung des 

Königs Heinrich, und endlich wegen der verzöger­

ten Wahl des Königs Stephan, die Belehnung 

mit dem Herzogthum in vielen Iahren nicht erhalten 

konnte. 

Der Krieg gegen Rußland und Schweden war 

inzwischen angegangen. Die pohlnischen Reichsstän­

de glaubten immer, daß der König dem Erzbischoffe, 

den Bischösfen und dem Heermeister und deren Lan­

den zu viel zugestanden hatte. Sie zeigten deshal­

ben vielen Widerwillen, diese Unterwerfung an den 

König anzunehmen. 

Liefsand hatte sich schon zur unmittelbaren Unter­

werfung an Sigismund 'August, als Grosherzog 

von Lithauen, und zur unmittelbaren Vereinigung mit 

diesem Grosherzogthum erkannt. Dem Herzoge 

schien nun auch eine Vereinigung Curlands mit Li­

thauen 
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thauen nöthig zu seyn. Dies war schon vorhin der 

Wunsch dieser Fürstenthümer gewesen. Gotthard 

schrieb 156^ einen Landtag aus, um diese Verbin­

dung einzuleiten. Die Landschaft überließ dem Her­

zoge volle Macdt zu dieser Vereinigung, und fügte 

den Rath und die Bitte hinzu: daß, sobald die Ver­

einigung zwischen Pohlen und Lithauen erfolgt seyn 

würde, Curland auch mit Pohlen verbunden werden 

möchte. 

Die Vereinigung des Königreichs und des Gros« 

herzogrhums zu einem untrennbaren Staatskörper 

kam 1569 auf dem Reichstage zu Lublin zu Stande. 

Gotthard eilte nunmehr, dem König an dessen Ver­

sprechen zu erinnern, nemlich sich dahin zu verwen« 

den, daß die Unterwerfung Liestands mit allen Be­

dingungen gemeinschaftlich von Pohlen und Lithauen 

angenommen werden; daß der König das Provisio» 

nal-Diplom für den Herzog und die Privilegien der 

Curländer bestätigen, den Herzog mit den Regalien, 

herzoglicher Würde und Rechren förmlich belehnen, 

und also alles erfüllen möchte, was noch aus dem Un-

terwerfungs-Vertrage zu erfüllen übrig wäre. 

Der König nahm mit Zufriedenheit aller zu die­

sem Unions . Reichstage versammelten Reichsstände 

die Unterwerfung Liefiands aufs neue wieder an. Er 
B 2 ver-
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versprach, mit Einwilligung aller Stande, die Er­

haltung aller vorher schon von ihm bestätigten Privi­

legien, und die hierzu erforderlichen Diplome ausfer­

tigen zu lassen, sobald der Herzog die Belehnung wür­

de erhalten können. Die Republik erkannte und be­

stände also die zwischen dem Könige und dem Herzoge 

frenw-llig eingegangene Vertrage. Die ganze Re­

publik erkannte nunmehr durch ihre Einwilligung zu 

dieser Unterwerfung die Landesherrlichen Rechte des 

Herzogs, die Rechte und Privilegien des gesamten 

Lieflands, und die Oberherrschast des Königs ut na-

turaüs, perpetui, <Zire6ti» sc iupremi Oomin!, cm 

me:um et mixtum Imperium competit, Über diese 

durch Vertrage, nicht durch Eroberung, mit Pohlen 

und Lithauen verbundene Fürstenthümer Curland und 

Semgallen, über dieses durch sreye Verträge als ein 

Thronlehn der Könige von Pohlen mit der Republik 

vereinigte Herzogrhum. Durch die aus diesem Uni-

ons-Reichstage erfolgte Einwilligung der Republik 

in die vom Könige geschehene Annahme der Unter­

werfung, bekräftigte sie die Bedingungen dieser Un­

terwerfung an den König, und der Vereinigung mit 

ihr selbst. Diese Bedingungen betrafen die Erhal­

tung der Rechte des Herzogs, der Privilegien und 

Rechte des Adels und der Städte, und den Schuh 

und Vertheidigung des ganzen Landes. Da die Re­

publik die Bedingungen der mittelbaren Vereinigung 

Cur-
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Curlandö mit ihr angenommen hatte, so hatte sie die 

Erfüllung derselben zu einem Gefetz für sich selbst er» 

hoben; fo harte sich alfo die Republik zu der Verbind-

lichkeit erkannt, die Könige stets in allem zu unter­

stützen, waö diefe, zu Erfüllung aller diefer Bedin. 

gungen zu thun, sich in jedem Fall veranlaßt finden 

würden. Jeder einseitige Versuch, diefe abzuändern, 

kann und muß alfo alö eine Anmaßung betrachtet 
werden. 

Nach der auf dem gedachten Unions« Reichstage 

erhaltenen Antwort und Erklärung verschrieb Gott­

hard Land und Städte zu einem Landtage, um aus 

dem Privilegio des gesamten Adels in Liefland, einen 

Auszug sür den Adel in Curland besonders, zu ver­

anstalten; so entstand das Diplom, welches in Cur­

land daö Privilegium (Fortksrcli genannt wird. In 

diesem Privilegio wurden die völlige Religious. Frei­

heit nach dem Augsburgischen Bekenntnisse, und meh­

rere Rechte, und unter andern auch diese bestäugt, 

die der Adel vor der Unterwerfung nicht gehabt harte, 

als: daß die Erbfolgen nach Lehnrecht in den Gütern 

aufgehoben, und auf das weibliche Geschlecht vererbt 

werden konnten; die Freiheit zu Errichtung der ge­

samten Hand; die Criminal-Jnrisdiction über sei­

ne Unterthanen; die Zollfreiheit zu Wasser und zu 

jande; die Befreyung von allen neuen Abgaben; die 

B ? Frei-
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Freiheit, in dem Seinigen Krügerey und Kaufmann-

schnft zu treiben; und daß die Appellation an kein kö­

nigliches Collegium gehen sollte. 

Der Unterwerfung^-Vertrag war die erste Ur­

kunde; dieses Privilegium ist die zweyte, aus welcher 

die Rechte und Freiheiten deö Adels in Curland be. 

wiesen werden können. Die dritte ist das Investi­

tur-Diplom, welches der Herzog Gotthard end­

lich vom Könige Stephan 1579 erhalten hatte. 

In diefem, wie in dem Unterwerfungs. Vertra­

ge, wurde ihm die Landeshoheit und das nutzbare Ei­

genthum vorbehalten; er wurde in demselben einLehns-

Fürst der Könige von Pohlen, von der Republik aber 

ein Mitglied genannt; übrigens aber mit gleichen 

herzoglichen Rechten und Würde, wie Albrecht, 

Her erste Herzog von Preußen, belehnt. 

Der Unterschied in der eben erwehnten Benen­

nung eines Herzogs von Curland ist sowohl in dem 

angeführten ersten, als in allen Investitur-Diplo­

men der nachfolgenden Herzoge, nicht ohne Grund 

geseht worden. Gotthards Würde konnte durch 

die zu seines Landes Schutz und Verteidigung, durch 

die von beiden Theilen und aus sreyen Vertragen ge­

gründeten Bedingungen angenommene Lehns-Ve» 

bin« 
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bindung nicht verringert werden. Gotthard erkannte 

in dieser Lehnsverbindung nur die Könige für Ober­

herren, die Republik mit dem Könige zusammen aber 

für die Schuhherrschaft des Landes. Dies konnte 

auch nicht anders feyn, weil fonsi Curland eben fo vie­

le Oberherren bekommen hatte, als man Reichsstän-

de aus den Reichstagen zählet. Er erkannte also die 

Oberherrschaft des Königs und die Schuhherrfchast 

der Republik, so wie vorhin die Heermeister den deut­

schen Kaiser als Oberherrn, und das römische Reich, 

dessen Mitglied jeder vom Kaiser belehnte Heermei­

ster gewesen war, als Schutzherrschast erkannt hat­

ten. Diese Bestimmung entfernet jeden Begrif von 

Ilnterthänigkeit und von einem andern Gehorfam, als 

denjenigen, der durch jene freyen Verträge und ihre 

Bedingungen festgesetzt worden. Daß zu dem Be­

grif von der Oberherrfchaft nur der König' gehöre, 

dies folgt von selbst aus jenem in dem Unterwersungs-

Vertrage dem Herzoge gelassenen Recht, die Domä­

nen verkaufen oder verpfänden zu können,wenn er sol­

che vorher dem Könige angetragen; und aus der Re­

gierungsform diesem vierten allgemein erkannten 

Grundgesetz in Curland, und von welchem weiter un-

ten die Rede seyn wird — in welcher es heißt, daß in 

den daselbst bestimmten Fällen die Landtage in Cur­

land im Namen des Königs und unter seiner Autori­

tät gehalten werden, und die Regierung im Namen 
des 
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des Kön'gs geführt werden sollen. In allen diesen 

Stellen wird von e«r Republik mit keinem Worte ge­

sprochen. Dies folgt auch aus dem Begris eines 

naturalis, perpetui» 6ireAi ac iupremi Domini, wel­

ches nur einer seyn kann, cui merum et mixtum Im­

perium in ?rovincism competit. 

Der wesentliche Unterschied dieses neuern ^exus 

c^lientelaris Gotthards von der hörigen bestand für 

seine nunmehrigen Erblande darinn: daß aus dem 

Unterwerfungs-Vertrage, und aus dem darauf ge­

gründeten Investitur. Diplom, eine Zeit, und die 

Dauer derselben, ersehen werden kann, in welcher das 

Obereigenthum von Curland und Semgallen, mit 

der Landeshoheit und dem nutzbaren Eigenthum, in 

der Person des Königs vereinbart seyn müsse; da 

hingegen in der vorhergegangenen LehnS-Verbindung 

der Heermeister, die Landeshoheit und das nutzbare 

Ei^eurhum, wegen der Ordens-Verfassung, nie in 

der Person des Kaisers, als Oberherrn, vereinigt seyn 

konnte; denn wenn ein Heermeister starb, so blieb 

bis zum nachfolgenden die Landeshoheit und Herr­

schaft bey den Gebü tigern des Ordens. 

M in hat g'schen, wie die auf der linken Seite 

der Düna gs!?gene ehemalige Ordens - Lander ein 

Erbherzsgthum geworden sind, und wie dieses durch 

den 
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den eben genannten Fluß, als stets von dem übrigen 

und eigentlichen Liefland getrennt, betrachtet werden 

sollte. 

Da Curland und Semgallen ein angetragenes 

Lehn sind, so konnten die Bedingungen der Lehnsver-

bmdung zwischen dem Könige und dem Herzoge na­

türlicherweise dem Lande nicht nachtheilig, und keine 

andere seyn, als die Erhaltung der Landesherrlichen 

Rechte, und die Bestätigung und Erhaltung der 

Rechte und Privilegien des Landes und der Städte. 

Die bekannten Rechte des Herzogs, des Adels und 

der Städte findet man, wie schon gezeigt worden, in 

dem Unrerwersunqs-Vertrage; das Privilegium von 

Gotthard handelt besonders von den Rechten des 

Adels; und von den Rechten des Herzogs wieder be­

sonders dessen Investitur - Diplom. Da in Curland, 

bis zu 1617, keine Urkunden vorhanden sind, aus 

welchen man legitim erhaltene Rechte des Herzogs, 

des Adels, und der Städte beweisen kann; so find 

auch diese zu aller Zeit und allgemein, von den Her­

zogen wie von Land und Städten, als Grundgesehe 

erkannt worden. Die Rechte, die in diesen Grund­

gesehen enthalten sind, müssen als wahre Rechte be­

trachtet werden, weil sie sich auf freye Verträge der 

paciscirenden Theile gründen. Was ausser diesen 

Grundgesetzen und den darinn begriffenen Rechten ir-
geud 
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gend einem Theile zum Schaden des andern zuge­

wachsen; was ihm durch solche Verordnungen zuge­

flossen, die rechtmäßigerweife nicht aus dem Begriff 

von der Oberherrschast und der Landeshoheit solgen, 

uud nicht ohne sreye Einwilligung des Landesherrn, 

welcher derNatur der Sache gemäs dabey concurriren 

müßte, ihre Sauction erhalten konnten: dies ist blo­

ße Forderung, bloße Anmaßung, und kann nach der 

Regel nicht Statt finden. 

Gotthard hatte sich mit vollkommener Landes­

hoheit, als Lehnssürsi, unter dem Schuh des Kai­

sers, als Oberherrn, und unter dem Schuh des 

Reichs befunden. Er war jeht, zur Verteidigung 

seiner Lande, in gleiche Verbindung mit dem Könige 

und der Republik von Pohlen getreten. Keinen an­

dern Sin«? kann man dem in dem Unterwerfungs-

Vertrage und in den Investitur-Diplomen der Her­

zoge befindlichen Worte, (Wentels, beylegen. Alle 

Rechte des Oberherrn und der Schuhherrfchaft flie­

ßen aus der durch freyen Vertrag mit dem Könige er­

richteten, und von der Republik bestätigten Unter­

werfung» Sie wurden durch die Landeshoheits-

Rechte, die dem Herzoge verblieben, eingefchränkt. 

Die Erhalruug der letzten, so wie der Privilegien des 

Landes und der Städte, und die Verteidigung des 

Lcmdes, war vom Könige als Bedingung, als der 

Grund 
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Grund der Unterwerfung anerkannt; die Vereini­

gung Lieflands und Curlands mit Pohlen, so wie sie 

von beyden Seiten schon mit Äthanen geschehen war, 

war verlangt worden, damit auch die Pohlen, wie 

die Lithauer, zum Schuh dieser Provinz herbeyeilen 

und thatig seyn möchten. 

Curland war durch Vertrage mittelbar mit der 

Republik verbunden worden. Kann man aber wohl 

nur vermuthen, daß bey der Unterwerfung Lieflands 

der Sinn des Heermeisters und aller derjenigen, die 

er bey dieser StaatSveranderung um Rath gefragt 

hatte, dieser gewesen sey: das Herzogthum Curland 

nur so lange bey seiner Mittelbarkeit zu lassen, als 

mannliche Descendenten von Gotthard vorhanden 

seyn würden? daß der Heermeifter und die gesammte 

Landschaft im Sinn haben konnten, ihre Nachfolger 

und Nachkommenschaft, nach Jahrhunderten, der 

deutschen Herrschaft und Rechte, der Vorzüge zu be« 

rauben, die sie selbst genossen hatten, ihren Zustand 

zu verschlimmern, und diese Fürstenthümer, nach 

Jahrhunderten, oder so lange die Regierung »der 

Kettler dauern möchte, der Republik unmittelbar in-

korporiren zu lassen? Dies konnte also auch nicht 

der Sinn des Huldigungs-Eides der Curlander an 

ihre Herzoge seyn, in welchem von Inkorporation 

der Fürstenthümer die Rede ist, und zu welchem die 

For-
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Formel der Curländischen Landschaft, 1617, durch 

eine Köniql. Pchln. Kommißion vorgeschrieben wur-

de. Daß dieser im erwähnten Eide angezeigte Ue-

bergang von der mittelbaren zur unmittelbaren Verei­

nigung nicht die Meinung der Contrahenten gewesen 

seyn könne, dies scheinen auch schon folgende Aus­

drücke im Vertrage anzuzeigen, nämlich: „Erhal­

tung deutscher Obrigkeit" — „bey allen Rechten und 

Gebrauchen, so wie sie solche bis dahin gehabt." — 

Wir werden bald über diesen Gegenstand mehr Auf­

klärung finden. Auf alle Falle aber ist bey der Un­

terwerfung keinesweges an eine solche künftige In­

korporation gedacht worden, wie die Republik solche 

zu verfchiedenenmalen hat verstehen und erklaren 

wollen. 

Wenn also durch den Reichstagsschluß von 1589, 

zwanzig Jahre nach dem Unions - Reichstage zu Dub­

lin, und dem auf demfelben von dem Könige und der 

gefammten Republik bestätigten Unterwerfungs» Ver­

trage festgefetzt wurde: daß Curland und Semgallen 

einst, wie solches mit Liefland schon geschehen war, 

dem Königreich und Grosherzogthum unmittelbar 

inkorporiret werden sollte; so geschah dies gegen die 

beschworene und bestätigte Verträge und Bedingun» 

gen der Unterwerfung. Folgte diefe Inkorporation 

aus dem Unterwerfungs - Vertrage, so war keine 

Reichs. 
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Reichstagige Verordnung darüber nöthig. Und kön­

nen wohl vertragswidrige Verordnungen über Cur­

land in Pohlen verfaßt werden, ohne daß Curland 

fellv mitwirke? Die erwehnte Constituriok 

vi >: , war alfo eine einseitige Handlung, und ein 

C!:"U''ff, weichem auch im folgenden Jahrhunderte, 

bcy wiederHollen Versuch, der Herzog und der Adel 

sich mit fo viel Muth als Recht widersetzet haben. 

Doch davon an seinem Orte. 

Aus der Unterwerfung Tieflands folgte die Ober­

herrfchaft der Könige von Pohlen über Curland; die­

se wurde durch die in der Belehnung Gotthards den 

Herzogen vorbehaltenen jandeshoheits-Rechte einge­

schränkt. Diese Oberherrschaft stießet aus der Na­

tur des Vertrags zwischen dem Konige und dem 

Heermeister, eben so wie aus demselben auch die 

Schutzherrschaft der Republik über Curland folget. 

Diefer Vertrag wurde durch die Republik bekräftigt, 

da sie auf dem UnionS-Reichstage zu Dublin in die 

Unterwerfung Tieflands an den König, unter allen 

von ihm den Landesherren und den Ständen dieses 

jandes zugestandenen Bedingungen, einwilligte; da 

der König die Unterwerfung des gefammten Tieflands, 

in feinem Namen, nicht aber im Namen der Repu-

blik, auf dicfem Reichstage annahm; da der König, 

Kraft gedachter Einwilligung und Bestätigung, und 

nach-
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nachdem er die Unterwerfung mit allen ihren Bedin­

gungen aufs neue feierlich angenommen, auf diesem 

Grunde endlich, als einziger natürlicher Oberherr, 

dem Herzoge die Belehnung reichte, durch welche 

Gotthard Lehnsfürst des Königs und Mitglied 

der Republik wurde. Daß Curland auch besonders 

wie ein Lehn der Republik zu betrachten fey, hiervon 

ist in keiner Verhandlung der Unterwerfung und in 

keiner LehnS-Investitur eine Spur zu finden. Wie 

es aber dennoch, in verschiedenen Pohlnifchen und 

Curländischen Staatsschriften, als ein Lehn der Re­

publik hat angesehen werden mögen, hiervon wird 

gleichfalls weiter unten zu sprechen sich Gelegenheit 

finden» 

Der Ausdruck, durch welchen in dem Investitur-

Diplom eines jeden Herzogs von Curland, wie in je­

nein des ersten Herzogs, Gotthard, das so unter-

schiedene Verhältniß zwischen dem Könige und dem 

Herzoge, zwischen diesem und der Republik bezeich, 
net, und der Herzog Vitalins sc 

Oucaws Uem.brum genennet wird: dieser so 

bestimmte Ausdruck giebt uns den genauen Begriff 

von der alleinigen Oberherrschaft der Könige, daß 

aber die Republik mit dem Könige zusammen die 

Schutzhcrrschaft über die Fürstenthümer Curland und 
Semgallen habe. 

Daß 
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Daß der König, daß allein der Oberherr, aus 

der ihm vertragsmäßig zustehenden Gewalt, bey ent­

standenen Mishelligkeiten zwischen einem Landesherrn 

und der Landschaft in Curland, oder bey Streitigkei­

ten zwischen der Landesregierung und eben dieser Land­

schaft, zu Untersuchung derselben, Ksmmijsarien da­

hin absenden könne, wenn ein oder der andere Theil 

darum gebeten hätte: dies kann eben so wenig be­

zweifelt werden, als, daß in solchem Fall die vom 

Könige abgeschickte Kommissarien nur nach dem Un-

terwerfungs-Vertrage, nach der LehnS-Investitur, 

nach dem Grunde der, durch den fo oft bestätigten 

Vertrag, bestimmten Verbindung CurlandS mit der 

Krone und der Republik, rechtmäßig entscheiden, und 

daß sie dem Lande neue allgemeine Gesetze, nicht ohne 

freye Mitwirkung des Landesherrn, vorschreiben 

können. 

Die erste Veranlassung von Wichtigkeit, zur 

Ausübung der Oberherrlichen und Oberstrichterlichen 

Gewalt des Kölligs, fand sich durch die Streitigkei­

ten, die zwischen den Herzogen U)llhe!m uud Fried­

rich, und zwischen der Landschaft, zu Anfang des 

vergangenen Jahrhunderts, durch gegenseitiges Ver­

sehen, entstanden waren. Hier war die erste Gele­

genheit, zu zeigen, daß eine nach Curland geschickte 

königliche Kommißion Rechtens nach instruirt seyn 

müßte. 
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müßte, die obschwebende Streitigkeiten nach dem Un. 

terwerfungs»Vertrage, nach dem Privilegio des 

Aoels, und nach dem Investitur. Diplom Gott­

hards, nach diesen Quellen aller Reckte Curlands, 

zu untersuchen, und anzuzeigen, von welchem Theile 

und in welchen Stücken diesen Grundgesetzen entge­

gen gehandelt worden; daß die Kommißion also in-

strutrt seyn mußte, die in den erwehnten diplomati­

schen Urkunden enthaltene Rechte, Vorzüge und Pri­

vilegien des Herzogs, des Adels und der Städte, m 

so ferne diese alle bey den vorhandenen Streiliqkeiten 

concurrirten, zu untersuchen; einen jedem, der zu 

Beschwerden Ursache zu haben glaubte, frey klagen 

zu lasten, ihn ohne Partheylichkeit zu hören, und die 

ganze Sache, wenn ste durch einen gütlichen Ver­

gleich nicht beygelegt werden konnte, zur endlichen 

Entscheidung an den König zu bringen, weil dun 

Könige nur, als Oberherrn und obersten Ric! ter, 

zustehet, die Rechte des Landes wie die Rechte des 

Landesherrn, zu erklären, und weil er alle gleich zu 

erhalten, versprochen hat. 

Jene bekannte Lehnsstreitigkeit hatte nun, 1617, 

eine Kommißion nach Curland gebracht. Diese gab 

dem Herzogthum eine Regierungsform. Der Her­

zog und der Adel wurden zwar bey Festsetzung dersel-

ben in vielen Stücken zu Rath gezogen. Beyde aber 

waren, 
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waren, als damals streitende Theile, nicht völlig frey; 

beyde wollten und durften es nickt mit der Kommis­

sion verderben; beyde mußten alfo von ihren Rechten 

so viel verlieren, als es den Kommissarien, nach den 

Umstanden jener Zeit, gefällig war. Diese erste Kom-

mißion hatte schon den Gesichtspunkt aus den Augen 

gesetzt, aus welchem die Verbindung Curlands mit 

der Republik unverrückt betrachtet werden muß, nein-

lich: daß Curland durch vertrage, alfo unter Lcdm-

guiigen, die nur von allen paciscirenden Theilen auf­

gehoben werden können, den König als Oberherrn an« 

genommen, und sich mit der Republik, als Schuhherr­

schaft, vereinigt hatte; und daß, wenn auch ein neues 

Grundgesetz in Curland durch die veränderten Um­

stände erfordert wurde, der Oberherr mit dem Landes­

herrn gemeinschaftlich dazu wirken, keiner aber einsei­

tig irgend eines von den vorherbestätigten Rechten auf­

heben oder auch nur einschränken konnte, weil die Be­

dingungen eines Vertrags nicht einseitig aufgehoben 

werden können. Die für den damaligen Zustand Cur-

lands übrigens nöthig gewesene Regierungösorm, ist 

als ein Geseh, dessen Aulhorität ewig siyn soll, von 

allen Herzogen, wie von der Landschaft, angenommen 

worden. Man kann aber nie vergessen, daß die Re­

gierungsform, wegen der gezwungenen Lage, in wel­

cher diese beiden Theile sich damals befanden, in allen 

solchen Punkten Verbesserung bedurfte, in welchen 
C gegen 
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gegen dje erstem Grundgesetze war gehandelt worden; 

und daraus allein ergiebt sich, was von dem in dieser 

Regierungs-Form festgesetzten Huldigungs-Eide der 

Curlander, in Rücksicht der zu jener Zeit gedachten 

Inkorporation, und von den den Pohlen und Lithauern 

in Curland, ohne Reciprocitat für die Curländer uud 

Semgaller in Lithauen und Pohlen, festgesetzten Rech­

ten, zu halten sey. 

Da nun in Curland keine andern Urkunden vor­

handen sind, aus welchen man legitim erhaltene Rechte 

der Herzoge und des Adels beweisen könnte: so sind, 

der lieflandische Uuterrversungs-Vertrag, das 

Privilegium von Gotthard, das Investitur-

Diplom dieses Herzogs, und die durch die Kön. 

Pohlnische Kommißion 1617, mit dem Herzoge 

Friedrich uud der Landschaft errichtete Regierungs-

Form, die wahren Kardinal-Gesetze dieser Fu-sten-

lhümer. Diese Urkunden haben von 'Anfang her in 

Lithauen nnd Pohlen, wie in Curland, als Grund-

Gesetze der Staatsverfassung dieses Herzo-zthums be-

trachtet werden müssen. Alle nachfolgende Verord­

nungen über Curland, die nicht aus diesen Grundge­

setzen stießen, sondern ihnen vielmehr widersprechen, 

sie mögen übrigens in Reichstags-Schlüssen, in Kö­

niglichen Reskripten, in Kommissorialischcn Entschei­

dungen, oder in Landtags. Schlüssen gefunden wer­

den; 
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den; alle dergleichen Verordnungen haben, nach dem 

oben bestimmten Begrif von der Oberherrschaft! des 

Königs und von der Verbindung Curlands mit der 

Krone und der Republik, nur einseitige beliebt werden 

können; sie sind also Anmaßungen, bloße Forderun­

gen, sie sind nicht wahre Rechte, nicht Gesetz. 

Königliche Kommissarien konnten ohne Zweisel 

nicht mehrere Rechte in Curland ausüben, als aus 

dem oft schon wiederholten Vegrifvon der Staatsver­

fassung dieses Landes folgen, das sich nemlich dem Kö­

nige durch Vertrage unterworfen hat, deren Bedin­

gungen, durch den Vorbehalt der Landeshoheit und 

des nutzbaren Elgenthums für die Herzoge, die Ober­

herrschaft des Königs genau bestimmt haben. Eben 

so wahr ist es auch: daß, wenn der Landesherr mit 

dem Adel uud den Städten, in so fern auch diese an 

den Recessen Theil hatten, den Oberherrn nicht um die 

Aushebung aller dieser Vereinigungen gemeinschaftlich 

gebeten hatten, solche Aufhebung auch den Kommissa­

rien vom Könige nicht aufgetragen werden konnte. 

Die 1617 durch die Königlichen Kommissarien ver­

ordnete Aufhebung der bis dahin in Curland errichte­

ten Recesse, war also eine willkührliche Handlung der­

selben, und desto unrechtmäßiger, da sie als Bevoll­

mächtigte sich mehrere Rechte anmaßten, als der Voll­

machtgeber selbst, als der Oberherr besitzt. Und so 
C 2 waren 
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waren, wie man bald mit mehrern sehen wird, viele 

Handlungen der nachfolgenden Kommißionen be­

schaffen. 

Die alten Receffe in Curland zeigen alle bis zu 

,606, daß der Landesherr alle schon vor der Unter­

werfung gehabten Rechte ohne Widerspruch der Un-

terthanen ausgeübt; daß er die Regierung nach Art 

anderer Deutscher Fürsten gesührt, daß er nach Er-

forderniß der Umstände Landtage ausgeschrieben, wenn 

und an welchen Ort es ihm gefallen, daß er solche zu 

limitiren, zu dirigiren das Recht hatte: dies alles 

fließt aus der Landeshoheit. Die nach »606 entstan­

denen Streitigkeiten hatten, bey den bekannten Ge­

sinnungen des Warschauer Hoses, den Herzog zur 

Nachgiebigkeit gezwungen. Wenn er unter solchen 

Umständen seine Landeshoheitö - Rechte in verschiede­

nen Stücken nicht ausüben konnte, so hat er densel« 

ben doch in keinem entsagt. Hätte er aber auch wohl 

solches thun können, oder könnte wohl eine solche Ver­

zicht seine Nachfolger verbinden? 

Die 1617, unter Sigismund III., nach Cur­

land abgefertigte Commißion verfuhr darinn ynvalt-

thätig, daß sie, einer Seits zu Beeinträchtigung der 

Landesherrlichen Rechte, uud anderer Seits zu Be­

einträchtigung der Rechte des Adels und des ganzen 

Lan« 
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Landes, in der Regiernngsform festsetzte: daß den 

Römisch - Katholischen Glaubensgenossen die sreye 

Religions-Uebung, die doch zu jeuer Zeit den Evan­

gelischen Curlander« in Lithauen und Pohlen nicht er. 

laubt war, uud daß den Pohlen und Lithauern der 

Zutritt zu den Regierungs - Stellen in Curland 

verstattet seyn sollte. Dergleichen Versügungeu konn­

ten, nach der Natur der Verbindung Curlands mit 

der Republik, nur durch Vertrage Rechtsbeständig 

festgesetzt werden, wo alsdann auch eine genaue Re-

ciprocität wäre beobachtet worden. Die Republik be-

trachtete aber Curland als eine ihr unterthänige Pro­

vinz, und zeigte schon, was diese Fürstenthümer bey 

einer ausgeführten Inkorporation, fo wie Pohlen sie 

verstand, zu fürchten haben würden. Das letztere 

von den erwehnten Vorrechten, nemlich, das Recht, 

zu den Regierungsstellen zugelassen zu werden, gemes­

sen die Evangelischen Curländer noch heutiges Tages 

nicht in Pohlen und Lilharien, ohnerachtet man da-

selbst über die Rechte aller stände, über Billigkeit, 

politische Freyheit, und Heiligkeit der Verträge, jetzt 

mit viel mehr Aufklärung und Aufmerkfamkeit denkt 

und handelt, als solches bis zu diesem Augenblick ge. 

schehen war. Der gegenwärtige Reichstag hat schon 

durch mehrere Handlungen bewiesen, daß er das Ge-

häßige der Willkühr und aller Unterdrückung fühlet. 

Er hat durch zweckmäßige Beschlüsse ganz Europa 

C 3 zu 
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zu der Erwartung berechtiget, daß Pohlen elnst durch 

die Befreyung von allen, durch «inländische sowohl 

als durch auslandische Feinde dem gesammteu Staate 

angelegte Fesseln, groß, blühend, und machtig wer« 

den könne. Zur Macht, zur vollkommenen Unab­

hängigkeit kann auch das Königreich ohne Zweifel ge­

langen, durch das der Krone wieder ertheilte Anse­

hen, und durch die mit ihr allein verbundene aus­

übende Macht; durch eine solche Verkeilung der Ge­

sehgebenden Gewalt, nach welcher kein von der Rit­

terschaft vorgeschlagenes Geseh ohne Beystimmung 

des Senats, und kein von beiden in Vorschlag ge, 

brachtes Geseh ohne freye Einwilligung der Könige, 

zur Wirklichkeit kommen könne; durch die Responsa-

bilität der Minister; durch eine aus solche Weise ge­

sicherte, feste, unzerstörbare Staatsverfassung. Und 

in der That, da das Interesse aller Stände in dem 

Interesse der Könige, wie in einem gemeinschaftli-

chen Mittelpunkt, zusagen fließen, so ist es auch 

ganz natürlich, es ist zur längsten Dauer des allge­

meinen Wohls nothwendig, daß die Könige das grö-

sie Ansehen im Staate haben, und die Minister ver­

antwortlich seyn müssen. Wie vielen Ruhm haben 

sich schon beide Nationen erworben, welch Verdienst 

um die Menschheit, daß kein Schritt zu Veränderung 

ihrer Staatsverfassung durch Ungerechtigkeit, Ge-

waltthätigkeit, Gesehlosigkeit, Grausamkeiten, durch 

die-
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diese gewöhnliche Begleitung plötzlicher Staats-Ver« 

änderungen, die nicht durch den Souverain allein her­

vorgebracht wurden, bezeichnet worden ist! 

Die Kommißion von 1617 wurde nach Curland 

geschickt, um die verklagten Herzoge ^Vühelni und 

Friedrich mit der Landschaft zu vergleichen. Weiter 

konnten die Kommissarien nicht gehen, ohne die Rech­

te des Oberherrn über die durch Vertrage bestimmtö 

Granzen auszudehnen. Kann ein Oberherr, wenn er 

dazu nicht ausdrücklich von dem Lehnssürsien erbeten 

worden, diesem mit Landeshoheit und nutzbarem Ei­

genthum belehnten Fürsten, Gesetze und eine Regie» 

rungs- Form geben? Kann der Oberherr eine Regie« 

rungs-Form und Rechte den Unterthanen eines sol­

chen Landesherr», ohne dessen Mitwirkung geben? 

oder kann man sagen, daß die Mitwirkung dieses ian« 

desHerrn vorausgesetzt werden könne, da er sich in ei­

ner Lage befand, in welcher er keine völlige Freyheit 

hatte, die Regierungs-Form anzunehmen oder nicht? 

Ilnd frey war er nicht, da er, um beide Fürstenthü­

mer in der Mittelbarkeit zu erhalten, der Kommißion 

nachgeben mußte. Nach allem diesen ist doch die Re-

gierungs-Form von 1617, als das Vierte Funda­

mental - Gesetz in Curland zu betrachten, da solche 

auch von allen nachfolgenden Herzogen bis auf den 

heutigen Tag, als ein solches beschworen worden ist. 
Hier-
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Hierüber bleibt also nichts mehr zu sagen übrig: als 

daß der jetzt regierende Herzog und die Landschaft, mit 

Zuziehung der Städte, in so fern nach den Rechten 

und Privilegien des Herzogs und des Adels der Bür-

ßersiand dazu gezogen? werden.kann, sich um des allge­

meinen Besten willen sollten angelegen seyn lassen, die 

Stimmung des gegenwärtigen Reichstags dergestalt 

zu benutzen, daß alles aus dem Wege geräumt wür-

de, was die Verbesseruug der Regierungssorm, und 

der mit dieser zugleich angenommenen sehr unvollkom­

menen Statuten, was die Abkürzung der Landver-

verblichen Prozesse bisher verhindert hatte. 

Die Ko iimißion setzte in dieser Regierungsform 

alseinen G'undsah fest: daß nichts beschlossen wer­

den könne, was dem Unterwersungs-Vertrage, den 

Oberherrschasilichen Rechten des Königs, den herzog­

lichen Investituren, und endlich dieser Regierungs« 

Form entgegen wäre. Mit welchem Rechte mögen 

alfo selbst Reichstags-Schlüsse und Königliche Kom-

mißiones solche Verordnungen über die Staatsverfas­

sung Curlands machen, die dem auf dem Unions-

Reichstage zu Lublin 1569 angenommenen und be­

stätigten Uncerwerfungs-Vertrage, den auf diese An-

erkenntniß gegründeten Lehns - Investituren, und 

durch diese jedesmal neu bestätigten Landesherrlichen 

Rechte, den wohlhergebrachten Rechten des Landes, 

und alfo dem allgemeinen Wohl entgegen sind? 

Der 
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Der Adel war zwar in Ansehung der Klagen be« 

ruhiget worden, um welcher willen die Kommißion von 

1617 ins Land gekommen war. Er hatte aber die 

Absicht derselben, das eigentliche Fürstenthum Kur­

land einzuziehen, nur gar zu deutlich gemerkt. Er 

hatte versäumt, dasjenige zu hintertreiben, was die 

Regierungssorm wider die Rechte der Curländer, 

durch die unterlassene Bedingung der Reciprocität, 

und wider den Unterwerfungs-Vertrag und die durch 

das Privilegium von Gotthard für den Adel bestä­

tigte Rechte, festgefetzt hatte. Er fühlte aber schon 

zu lebhaft, wie nachtheilig die Folgen einer unmittel­

baren Inkorporation für das Herzogthum Curland 

werden mußten. Der Adel vereinigte sich deswegen 

mit dem Herzoge Friedrich, um sich der in dieser 

Absicht errichteten Constitution von 1589, so oft 

sie dazu Gelegenheit fanden, zu widersetzen. Dies 

geschah zuerst 

Im Jahr i6zz, da die Landschaft den Herzog auf 

dem Landtage gebeten hatte: „er möchte sich mit ihr da­

hin bewerben, daß die Constitution von 1589 abge-

schaft, dagegen aber die Regierungssorm in eine Con­

stitution gebracht würde." Nachdem hieß eö: 

„ In den Deliberationen zum Landtage von 16 z 7: 

daß der Herzog mit der Landschaft darauf bedacht seyn 
wollte, 
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wollte, wie die Attentate, die wider das fürstliche 

Haus und wider die Grundgesetze des Vaterlands ge-

macht werden möchten, abzuwenden waren, daß so. 

wohl in Religions-alS Prosansachcn nichts gesährli. 

ches einreiste, und der Status vuealis bestandig er­

halten werde." Ferner gab 

Die Landschaft, unter dem Herzog Jakob, 1645 

ihrem Delegirten nach Warschau, in Vollmacht, sich 

dahin zu verwenden, daß die Constitution von 1589 

aufgehoben würde." 

Der landtagliche Schluß von 1648 bevollmach. 

tigte den zum Wahl-undKrönungs-Reichstage des 

Königs Johann Kasimir abgeordneten Gesandten, 

sich im Namen der Ritter-und Landschaft, wegen 

Aufhebung der Constitution von 1589, zu manife. 

stiren." Und 

Im Jahr 1676 verband sich der Herzog Frie­

drich Rasimir mit der Landschaft dahin, sich ge­

meinschaftlich zu bestreben: daß die Regierungs­

form von 1617 in ihrem U^esen bleibe, und 

den Rechten, Freiheiren und der Regierungs-

Verfassung dieser Fürstenthümer kein Eindrang 

geschehe." 

Alle 
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Alle diese Urkunden zeugen, daß Curland der oft 

erwehnten Constitution von 1589 beständig wider­

sprochen hatte. Die Curländer widersprochen aber 

nicht nur, sondern sie hatten auch Gelegenheit, ihre 

durch diese Constitution verletzten Rechte zu be­

haupten. 

Das Herzogthum Curland stand zu Friedrichs 

Zeiten auf den Erösnungssall, weil dessen Bruders-

Sohn, dem Lehnrecht gemäs, keinen Titel mehr zur 

Erbfolge hatte. Der unbeerbte Herzog Friedrich woll­

te in feiner damaligen Lage gegen den Oberherrn und 

die Republik für seinem Neffen, den Prinzen Jakob, 

nichts unternehmen. Er bewog endlich die Land­

schaft, den erwehnten Prinzen zum Herzog zu Verlan, 

gen. Und hier bewies die Curländische Landschaft 

mit Würde, daß sie die Constitution von 15L9 für 

kein Gefetz anfah, das Curland verbinden konnte, fo 

wie überhaupt Niemand in Curland, ohne wider die 

Pflichten gegen das Vaterland zu handeln, eine Con­

stitution, oder eine kommissarialifche Entscheidung, 

die nicht aus den bestimmten Rechten der Oberherr­

schaft fließet, oder die dem Unterwersungs-Vertrage, 

den Belehnungen der Herzoge, und nunmehr auch 

der Regierungsform widerspricht, als eine gesetzliche 

Handlung, als verbindlich annehmen kann. 

Uw 



5? 44 

Uladislaus IV. hatte seinen Bruder, den Prin­

zen Johann Casimir, zum Herzoge vorgeschlagen. 

Dieser Prinz hatte sich selbst schon der Landschaft em­

pfohlen. Die Reichsstände hatten sich bereits für 

ihn erklärt. Die Cul landische Ritter-und Land­

schaft blieb aber standhaft, bat um den Prinzen Ja­

kob, und erhielt ihn zum Herzoge. Johann Aa­

st nir, der bald darauf König geworden war, er-

theilte im Jahr 1649 eben dieser Landschaft, die ihn 

nickt zum Herzoge annehmen wollen, die Bestätigung 

aller dem Lande zustehenden Gerechtsamen in folgenden 

Worten: „ U)ir verfügen auch hiermit, daß al­

le und jede Unstrs Reichs diefe Rechte und Freiheiten 

für fest und unwidersprechlich halten, und weder wider 

dieselbe, als öffentliche Grundgesetze, noch zu derselben 

Verringerung etwas zu unternehmen besugt seyn sol­
len.— ^rivileZia ac immunitatesM'ahue omnis er lin-

Aula publica sc privat» ^odiiitati circa Lu^eAIonem, 

sc poAea concesia er per ean6em kadita. —" 

V. ^oarmis Lasimiri, juriurn ^obilitatis 

Lurläväiae. Oacvviae, in 1649. 

Dies verordnete der König wider die Eingriffe 

der Reichsstände auf einem Reichstage! Alfo auch in 

Relchstägigen Verhandlungen und Ausfertigungen 

muß das Wort UAr, Unser, nur vom Könige ver­

standen werden. Der König ist nicht weniger im 

Reichs-
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Reichstage, als außer demselben, der alleinige Ober­

herr von Curland. Daß in dieser selbst aus dem 

Reichstage gegebenen Verordnung, die Ruchsstande 

von allen und jeden Verfügungen über Curland ent« 

fernt würden, auch daraus kann auf die alleini­

ge Oberherrschaft des Königs, und daß diese Für­

stenthümer nur ein Lehn des Königs smd, geschlossen 

worden. Die^gauze Republik erkannte, wie ganz 

Curland, dieses nicht zu bezweifelnde Recht des Kö­

nigs. 

Die oben erwehnte Confirmation scheint zwar nur 

von den Rechten uud Privilegien des Adels zu spre« 

chen; der Ausdruck aber, circa 8ubje<^ioneln ac poüea 

concetis — per esnclem legitime 

schliefet nothwendig die Rechte der Herzoge in sich, 

weil Unterthanen nur von einem Landesherrn Rechte, 

Privilegien und Besreyungen erhalten können. Wir 

haben schon die legitim erhaltene Rechte des Adels und 

die Grundgesetze kennen gelernt, aus welchen solche 

fliessen. Kann und muß eine königliche Confirma­

tion der Rechte des Adels als ein Ausfluß der Ober­

herrschaft angesehen werden, so muß auch eine solche 

Confirmation der Rechte eines Herzogs von Curland 

als eine Folge eben dieser alleinigen Oberherrschast 

des Königs betrachtet werden können. Aus beyden 

Gesichtspunkten wurde die erwehute Confirmation in 

Cur-
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Curland wie in Pohlen betrachtet. Die Curkänder 

waren in diesem Zeitpunkt unter sich und mit ihrem Lan­

desherrn einig gewesen. Durch muthige Wachsam-

keic und erlaubten Widerstand hatten sie ihre wahren 

und gewissen Rechte behauptet. Sie erhielten, was 

sie verlangten, und bewiesen dadurch allen nachfolgen­

den Herzogen, wie viel diese, durch Ewigkeit mit der 

Landschaft, durch seste, nnwidersprechliche, nie schwan­

kende Anhänglichkeit an ihren Oberherrn, dem Kö­

nige, selbst gegen Anmaßungen der Reichsstände, 

zum allgemeinen Wohl des Landes immer auszurich­

ten im Stand seyn würden, wenn sie, wie der Her­

zog Jakob, sich bey ihren Unterthanen Liebe, Erge­

benheit und Zutrauen, und auswärtig Achtung zu er­

werben wissen. Die Curlander suhlten die Wahr­

heit, die immer dieselbe bleiben wird, daß sie von ei­

nem gerechten und staudhasten Könige nie etwas zu 

fürchten haben könnten; daß sie gegen einen König, 

der sein Ansehen misbrauchen möchte, bey ihren un-

partheyischen Mitbrüdern aus dem Lithauischen und 

Pohlnischen Ritterstande Unterstützung, nirgends aber 

gegen Anmaßungen der Reichsstände Schutz finde» 

könnten, wenn entweder ein nachgebender König, 

oder ein solcher regierte, der seine oberherrschastlicheu 

Rechte über Cnrland seinen andern persönlichen End­

zwecken aufzuopfern fähig wäre. Und in diefer Be­

trachtung liegt eine besondere Ursache für den Adel, 

sorg-
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sorgfältigst zu vermeiden, daß er mit seinen Landes­

herren nie in Streit gerathen möge. 

Johann Rasumr hatte durch erwehntes Be­

nehmen in Anschung CurlandS das Unrecht seines 

Vaters einigermaßen verbessert. Wenigstens hatte 

dieser König die Curländer aus einige Zeit sür Ent­

würfe, wie jener von »589, und auch der von 1617, 

zu Einziehung des Lehus von Semgallen gewesen war, 

in Sicherhut gesetzt. 

Die Commißion von 1617 ist aber nicht die ein« 

zige gewesen, die eine wider die Grundverfassung Cur­

landS, wiver die Investitur-Diplome der Herzoge 

und Landesherren streitende Gewalt ausgeübt hät­

te. Der Prinz Jakob mußte, nach dem in Mietau 

1642 erfolgten Ableben feines Vaters Bruders, des 

Herzogs Friedrich, wegen der vorhergegangenen 

Lehnshandel der Herzoge, als Herzog eingefetzet wer­

den. Uladiolaus IV. hatte in diesem Jahre einige 

Commistarien nach Curland abgeschickt, die nicht nur 

diese Jntromißion verrichten, sondern auch die etwa-

nigen Abweichungen von der 16 r7 errichteten Regie­

rungsform untersuchen, und alles wieder in Ordnung 

bringen sollten. In den Universaiien zu den, seit 

Errichtung dieser Regierungssorm, nach Curland 

abgefertigten Commißionen, sollte man glauben, 

die 
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die Instruction zu finden, daß nemlich die Commis-

sarien die Rechte aller Einwohner dieser Fürstenthü-

mer aus dem Unterwersnngs. Vertrage, aus dem 

Privilegio Gotthards, aus den Investitur. Diplo-

men der Herzoge, und zuletzt aus der Regierungs­

form, untersuchen, die Streitigkeiten vergleichen, alle 

mögliche Ursachen zu denselben heben, und wenn die­

ses nicht angienge, solche Streitigkeiten, nach Vor­

schrift eben dieser Regierungssorm, unmittelbar zur 

Entscheidung des Königs bringen sollten. Welche 

Mishelligkeiten mußten aber nicht in der Folge zwi-

schen den Herzogen und der Landschaft daraus enrste» 

hen, daß die Commifsarien von 1642, an statt die 

Streitigkeiten unmittelbar vor dem Könige zu brin-

gen, solche selber entschieden; Entscheid: ngen, die 

kein Landesherr in Curland, wegen Beeinträchtigung 

seiner Rechte, dnrch diese Commißion sowohl, als 

durch die nachfolgenden, fo wenig angenommen hat, 

als er solche annehmen kann, und daher nie als Grund­

gesetze angeführet werden können! Wie viel Verwir­

rungen haben nicht die Commißiones dadurch in Cur­

land verursacht, daß sie daselbst Gesetze geben woll­

ten, da doch die Gesetzgebende Macht nicht unbedingt 

aus dem Recht des Oberherrn fließet, sondern auch 

die Landeshoheit dazu-ersordert wird. Dies war der 

Fall zu erst bey den Kommissorialischen Deciswnen 

von 1642. In diesen heißt es unter andern: 

Wenn 
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„Wentt aber das Herzogthum vacant, oder dek 

Fürst abwesend wäre, so sollen allein die vier Oberrä-

the, gemäs der Rcgierungssorm, alle Staats - und 

Regierungs-Angelegenheiten verwalten. " Die 

Regiel ungssorm bestimmt aber sechs Regierungs-Ra-

the, die unter dem Herzoge ste­

hen sollen. Die Bezugnehmung auf die Regierungs­

form war alfo ohne Grund, da die Kommißion die 

Zahl der Regierungsräthe auf vier heruntersetzte. Die 

Kommißion hatte also die Regierungsform, dieses 

Grundgesetz, dessen Authorität ewig fcyn soll, in die­

sem Stücke willkührlich abgeändert. So widersprach 

sie auch nicht nur der Regierungsform, fondern auch 

sich selbst, da sie fagte: „Weil in diesem Lande ausser 

dem Adel kein anderer Stand ist " und doch die Städ­

te zum nächsten Landtage zu verschreiben, verordnete« 

Wir haben, um über bekannte Sachen nicht weitläuf­

ig zu sprechen, hier nur zwey Beyspiele von den 

Widersprüchen der Kommissa» ialischen Decisionen, von 

1642, ausgehoben. Man wird überhaupt schon 

gestehen, daß, wenn Verordnungen in Curland vor­

handen sind, die in mehrern Stellen entweder der Re­

gierungsform entgegen sind, oder sich einander selbst 

widersprechen, wenn, um aller Widersprüche willen, 

selbiqe von keinem Landesherrn angenommen werden 

können, und sie also stets zu Mishelligkeiten Gelegen­

heit haben geben müssen; daß solche Verordnungen 
D ni6 
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nie als geltende Entscheidung-Gründe, als Gesetze, 

angesühret werden können. 

Die Kommißion von 1717 bezog sich blos auf 

den Herzog Ferdinand; doch hat man ihre Entschei-

düngen oft auch auf die nachfolgenden Herzoge anwen­

den wollen. Hat man noch nöthig, außer dieser Un-

anwendbarkeit, die Partheylichkeit zu erwehnen, daß 

die Kommistarien die Bevollmächtigten des Herzogs, 

zu Behauptung der Gerechtfame desselben, gar nicht 

zuließen? Daß sie den Herzog zu verschiedenen Sa­

chen bey Verlust des Lehns verbinden wollten; daß sie 

die bloö dem Landesherrn gehörige Jurisdiction da. 

durch angegriffen, daß sie die Publication der Königl. 

Rescripte ohne Vorwijsen des Herzogs erlaubten; daß 

sie, selbst wider das Interesse des Oberherrns und der 

Republik, den Lehnsdienst verminderten, und den 

Herzog überhaupt mehr einschränkten, als kein Pohl-

nischer oder Lithauischer Senateur eingeschränket wer­

den kann; daß sie dem Herzoge gar keine Appellation 

gestatteten? Zu allen diesen konnten doch die 

Königl. Kommistarien keinen Auftrag vom Oberherrn 

haben! Alle diese Einschränkungen der Landesherrli­

chen Rechte sind den Verträgen und den oft darüber 

erhaltenen Bestätigungen entgegen; sie fließen nicht 

aus dem Recht der Oberherrschast, sie streiten gegen 

das Lehnrecht; sie können also nicht durch einseitige 

Hand-
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Handlungen, durch eigenmächtige Authon'tat einer 

Kommißion geltend gemacht werden. Dergleichen 

Anmaßungen mußten zu Verwirrungen im Staate 

führen; solche Decifiones sind daher nicht statthaft. 

Indem UnterwerfungS-Vertrage, in dem Pri­

vilegs von Sigismund August und von Gott­

hard, und in der Regierungs. Form findet man 

nicht: daß ein nach Lehnrecht succedirender Herzog die 

Regierung nicht eher antreten könne, als bis er dem 

Könige den Lehns. Eid geleistet hätte. Die Curlan-

dische Geschichte vor Ferdinand liefert kein Beispiel 

davon. Bis zu diesem Herzoge war es hierin, ohn-

erachtet aller vorhergegangenen Eingriffe in die Lan-

desherrlichen Rechte, in Curland, nach den Gesehen^ 

Rechten und Gewohnheiten im deutschen Reiche ge» 

gangen, deren Erhaltung als eine von den Bedingun» 

gen der Unterwerfung, vom Könige Sigismund 

August war beschworen, und so wie alle übrige Be­

dingungen derselben von den gesammten Reichsstän­

den aus dem Unionsreichstage zu Lublin bestätigt 

worden. Der Antritt der Regierung eines natürlichen 

Landesherrn, gleich in dem Augenblick der erösneten 

Nachfolge, ist den Lehnrechten fo gemäö, daß der Ober­

herr diefe eben so wenig ausheben kann, als solche durch 

irgend eine Handlung eines Herzogs, der nach Lehnrecht 

succediren sollte, in Curland aufgehoben worden war. 

D 2 Die 
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Die Kommißion von 1717 war also auch zu weit ge­

gangen, da sie den Adel so lange vom Gehorsam ge­

gen den Herzog lossprach, bis dieser Fürst nicht in 

Person da6 lehn vom Könige empfangen haben wür­

de, ohnerachtet der König das Mandat zum Gehor­

sam schon nach Curland hatte ergehen lassen. 

Glücklich, und dreymal glücklich, wenn in Cur­

land stetö auf den im 2ten §. des Landtags-Abschieds 

von »676 enthaltenen Grundsah aller guten Staats­

verfassung wäre Rücksicht genommen worden, nem-

lich: „Daß einem Lande und Volke nichts heilsamer 

ist, als des Herrn und Hauptes Hoheiten nebst den 

Landes - Rechten und Freiheiten zu erhalten!" Diese 

zu erhalten, den Landesherrn sowohl als Land und 

Städte in Curland zu schützen, ist die Obliegenheit 

der Könige von Pohlen, als Oberherrn dieser Für-

stenthümer. Wie viel aber diesem so wahren Grund­

sahe durch die Kommißion von 1717 entgegen gehan-

delt worden, wird ein jeder Unbefangener besonders 

aus folgender Decision zu beurtheilen im Stand feyn. 

„Wenn der Herzog abwesend ist, so sollen die 

Oberräthe in seinem Namen die ganze Negierung füh­

ren, nach Abgang der alten Officianten neue fetzen, 

die Domänen verpachten, dem Fürsten die Einkünfte 

außerhalb Landes nicht verabfolgen lassen — alles, oh-

ne 
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ne seinen C^nsenö zu erfordern." Wie weit gieng 

diese Entscheidung von der Regierungs-Form, und 

von der Kommissorialifchen Decision von 1642 über 

diese Materie ab! Die Regierungs-Verwaltung steht, 

laut der Regierungöform, in Abwesenheit eines Her­

zogs, dem Regierungs-Collegio zu 6075-

also allen daselbst genannten Herzoglichen 

Rathen, die unter dem Herzoge Rathe und Beysitzer 

seyn sollen; die also, weil sie nur Rathe und Beysiz-

zer, in Abwesenheit eines Herzogs aber nur Verwal­

ter, nicht aber Teilnehmer der Regierung, noch we­

niger Mitregenten seyn sollen, nicht in alle Rechte ei­

nes Herzogs eintreten, und weil sie in seinem Namen 

die Regierung verwalten sollen, nichts mehr von sei­

nen Rechten ausüben können, als er bewilliget. Was 

würde man nicht daraus folgern können, wenn etwan 

ernsthaft behauptet werden wollte: daß ein Regie. 

rungö.Collegium, das, wenn der Landesherr gegen­

wartig ist, lud re^imins principis stehet, und natürli» 

cder Weife nichts wider die Einwilligung des Landes­

herrn vornehmen kann, in Abwesenheit des Fürsten, 

auf dessen Landeshoheit!?-Rechte, aus dessen Recht des 

nutzbaren Eigenthums gar keine Rücksicht nehmen 

dürften; und daß der Landesherr alles, was dieses 

Collegium — welches priNLipis nomine 

nem et luäicis auszuüben, (wessen?) et 8en-

tentias zu expediren, alfo die Regierungs. Verwal-

D z tung 



A 54 L 

tung unter des Landesherrn Befehlen zu führen, weil 

dies Collegium iut) reZimine cjucis stehet, durch die 

Regierungöform angewiesen worden — in desselben 

Abwesenheit ohne, oder wohl gar wider desselben Ein­

willigung vorgenommen harte; daß der Landesherr 

solches alles bey seiner Wiederkunft gutheißen, daß 

er dies alles für so gültig ansehen und respektiren müs­

se, als wenn er, der Landesherr selbst, solches vorge­

nommen hätte? 

Wenn in irgend einem Staate eine solche Forde­

rung durchgehen sollte, so wäre der Fall, als möglich 

zu denken: daß eigennützige oder solche Räthe, die 

da fähig wären, das allgemeine Wohl ihren persön' 

lichen Vortheilen und Endzwecken aufzuopfern, leicht 

in die Versuchung gerathen könnten, Landes. Hoheits-

Rechte, Regalien,, das nutzbare Eigenthum eines 

Landesherrn, an Fremde zu veräußern; und könnten 

wohl zuletzt bey einer solchen Regierungs - Verwal-

tung selbst die Privatpersonen auf die Erhaltung ihrer 

Privilegien und Rechte mit Sicherheit Rechnung 

machen? Wo sichere und wahre Grundgesetze, und 

eine auf wahre, wohlhergebrachte Rechte gegründete 

Regiemngsform herrschen, da ist kein solcher Mis-

brauch, keine so egoistische und despotische Regie­

rungs - Gewalt zu befürchten. Allerdings läßt sich 

immer der Unterschied denken, zwischen Personen, 

denen 



^ 55 S 

denen die Regierungsverwaltung in Abwesenheit des 

Landesherr» durch das Fundamentalgeseh der Regie­

rung ausgetragen worden, und zwischen der Person, 

welcher allein, sie mag gegenwartig oder abwesend 

seyn, die Landeshoheit gehöret; zwischen dem Be­

vollmächtigten und dem Vollmachtsgeber, wider des. 

sen Einwilligung und eigenthümliche Rechte und 

Vorzüge erstere gewis in keinem nach billigen und 

vernünftigen Gesehen regierten Lande, nach keinem 

Recht in der Welt handeln dürfen. 

Muß man nicht gestehen, wenn man unpartheyifch 

seyn will, daß es unbegreiflich fey, manche über Ge. 

sehe und Recht aufgeklarte Staatsbürger in Curland 

behaupten zu hören: daß, wenn ein Landesherr ab­

wesend wäre, seine Unterthanen das Recht hätten, 

mit den Domainen, ohne seinen ConsenS, nach Be-

lieben zu schalten, die Einkünfte ihm nicht absolgen 

zu lassen, Landesstellen nach ihrem Gutdünken aus-

zutheilen, u.d.M.; und daß der Landesherr verbun-

den fey, dergleichen Handlungen, die durch den au­

genscheinlichen Misbrauch seines Namens verrichtet 

wären, als Gesehe für sich zu betrachten! Zu der. 

gleichen Behauptung hat allein die Anwendung der 

gegen den Herzog Ferdinand gefällten Entscheidun­

gen der Commißion von 1717 Gelegenheit gegeben, 

und diese unglückliche Anwendung ist der Grund zu 
den 
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den gegenwärtigen Mishelligkeiten in Curland ge­

worden. Keins von allen oben angezeigten Grund­

gesetzen konnte Anlaß zu einer solchen Forderung ge-

ben. Wenn vorhandene Verordnungen und unrecht-

mäßiger Weise so genannte Gesetze zu dergleichen 

Forderungen Gelegenheit geben, so ist wahrlich der 

beste Staatsbürger, der ehrwürdigste Patriot, der 

aufgeklärteste Freund des Vaterlands dieser, der sich 

solchen falschen Gesetzen widersetzet. Ein Herzog 
von Curland bestellet, wie ein jeder anderer Landes­

herr, seine Rathe und Landesbeamten, Kraft feiner 

Landeshoheits. Rechte und nach der durch die Regie-

rungsform festgesetzten Weise. Er wählt sie aus den 

durch dieses Grundgesetz bestimmten Personen. Nur 

er, nicht die Landschaft, besoldet sie. Der Herzog 
kann also au.h alles von ihnen fordern, was ein jeder 

anderer Landesfürst von feinen Ministern und Landes-

Officianten zu fordern berechtigt ist. Dieses leugnen, 

hieße so viel, als behaupten wollen, daß die Herzoge 

von Curland unter der Regierung der Oberräthe ste­

hen müssen, weil die Regierungsform, deren Autho-

xität ewig feyn sott, festsetzte, daß die darinn genann-

sen sechs Räthe und Beisitzer 5ub reZimine Oucis 

seyn sollen. 

Aher eben so unbegreiflich wäre es, wenn nicht 

hßr Geist jener Constitution von 1589 solches erklär­

te, 
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te, wie eine vom Oberherrn ausgeschickte Commis« 

sion, die der Natur der Sache gemäs nur eine Un. 

tersuchungs. Commißion, die höchstens nur einen 

Vergleich zwischen den streitenden Theilen zu stiften 

bevollmächtigt seyn kann, weil selbst, laut der Regie, 

rungssorm — diesem mit einer Königl. Commißion 

errichteten Grundgesetz, welches, in Rücksicht auf oie 

Verbindung Curlands mit der Republik, ein Gesetz 

für beyde Länder ist — die Entscheidung und letzte 

Erkenntniß dem Könige, als Oberherrn, unmittel, 

bar zustehet; wie die Commißion von 1717 hat ver­

ordnen können: „daß auf dem Fall, da der Herzog 

sich ihren Decisionen widerfetzen, und jemanden in 

dem Besitz der ihm durch diefe Commißion eingewie­

senen Güter stören möchte, dem Adel frey stehen solle, 

mit Vorwijsen der Oberräthe — der Herzoglichen 

Räthe und Minister — Maasregeln zur thätlichen 

Widersetzung zu ergreifen, wenn gleich der Herzog 

Königliche Befehle dawider erhalten sollte!" Unbe. 

greiflicher wäre wohl nichts, als die Oberräthe, selbst 

durch die Decision einer vom Oberherrn ausgeschick­

ten Commißion, zum Ungehorsam gegen diesen Ober-

Herrn, und zum Aufstande gegen ihren Landesherrn 

berechtigt und aufgefordert zu fehen! Man weis 

wohl, daß ein Oberherr seinen Lehnsfürsten, der des. 

sen gesetzmäßigen Verordnungen durchaus nicht Ge. 

nüge leisten, Urtheil und Recht nicht befolgen, fon. 

dern 
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dem fortfahren wollte, mit bloser Gewalt gegen feine 

Unterthanen zu handeln; daß ein Oberherr einen sol­

chen willkührlich, despotisch regierenden Lehnsfürsten 

durch militärische Gewalt zu Beobachtung der Rechte 

und Grundgesehe, zu seinen Pflichten zurückbringen 

kann. Wie weit das Recht des Oberherrn sich in 

jenem Fall erstrecke, dies lehrt das lehnrecht, dies ist 

aus dem Staatsrecht bekannt, ältere und neuere Ge­

schichte liefern Beyfpiele davon. Nirgends aber fin­

det man, daß, wenn Commifsarien, diese Bevoll­

mächtigte des Oberherrn, seine eigene gesetzliche Au-

thorität aufheben, den Eigenthätigkeiten der Unter­

thanen, der Gesetzlosigkeit Vorschub thun, und Anar­

chie lehren, daß solche Bevollmächtigte nicht zur Ver­

antwortung gezogen werden sollten, und solches von 

Freunden der Ordnung und der Gesehe gerechtfertigt 

worden fey. Hier wollte alfo die Commißion von 

,717, die Curland als eine Provinz ansah, die in 

wenigen Jahren der Republik incorporirt werden wür­

de, ss wie es unglücklicherweise in dieser gebräuchlich 

ist, den Gebrauch der Conföderationen einführen. 

Es ist aber wohl zu hoffen, daß die zum jetzigen 

Reichstage versammelten und so ausgeklärten Freun­

de des Vaterlands, diesen alles Wohl im Grunde er­

stickenden Gebrauch, oder vielmehr diesen Misbrauch 

mit Abscheu betrachten, ihn und die O.uellen derselben 

abschaffen, und also auch alle Constitutiones und Ver-

ordnungen 
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Ordnungen über Curland, die zu solchen Verwirrun« 

gen geführt haben, vernichten werden. 

Nach einer von den Commissorialischen Decisio­

nen von 1642 sollen die Herzoglichen Rathe schwo­

ren: „sich in allen ihnen anbefohlenen Sachen — 

also wird doch auch sogar durch eine Commißion der 

Consens des Herzogs in Regierungs »Angelegenhei­

ten als nothwendig vorausgesetzt — mir Reden und 

Schreiben sich sorgfaltig und unverdrossen gebrauchen 

zu lassen; des Herzogs Regalien, Ehre, Reputation, 

Recht und Jurisdiction, so viel an ihnen ist, zu ver­

treten, auch die Verfassungen und Privilegien des 

Herzogthums mit aller Treue, zu aller Zeit, in ge­

bührlicher Acht zu haben; was ihnen vom Herzoge 

anvertrauet und im geheimen Rath votiret worden, 

nie zu offenbaren, sondern bis in ihre Grube ver­

schwiegen zu halten." Kann man nach Lesung 

eines solchen Eides noch den geringsten Zweifel ha­

ben, daß diese Rathe, die als Minister des Herzogs 

und als seine Diener verpflichtet worden, seine Ein-

willigung in allen Regierungs-Geschäften nöthig ha­

ben, er sey gegenwärtig oder abwesend? Die Com­

mißion von 1717 setzte aber zu dieser Eidesformel 

noch hinzu: „daß sie die Commissorialische Decisio-

nes, alle, ohne Ausnahme, zu den Landesgesetzen 

rechnen wollten; daß sie schwören sollten, nicht zu ge­

statten, 
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statten, daß Fremde zu den und (^onlults. 

tionibus PUKULZS heimlich oder öffentlich gezogen wür. 

den; daß sie die Suppliken gebührend verabscheiden, 

und, wenn gegen dieses alles etwas vorgenommen 

würde, solches, laut der Regierungsform, dem Kö­

nige vortragen wollten." 

Man fragt zuerst: ob eine Eidesformel zu Ver-

psiichtung der Minister und Landesbeamten, ohne 

Einwilligung des Landesherrn, vorgeschrieben werden 

konnte? hier fehlte aber die Einwilligung des Her­

zogs so fehr, daß er auch sogar nicht einmal von allen 

diesem etwas wissen konnte, weil seine Bevollmäch­

tigte von der Commißion nicht vorgelassen wurden. 

Und dann, was bleibt dem Landesherrn anders, als 

zu gehorchen, übrig, wenn seine Ministers, wenn 

Unterthanen, die doch nicht angesehen werden können, 

als wenn sie mit Landeshoheit belehnt wären, gestat­

ten oder nicht gestatten, wenn sie Suppliken verab­

scheiden können? „demKönige, laut der Regierungs­

form, vortragen." Was diese über das Benehmen 

der Räthe, in Bezug auf den Recurs an den König, 

sagt, das findet man in folgenden Paragraphen der-

selben, die den Fall bestimmen. 

§. 27. In czuibus (^onventlbns nikil äecernetur, 

yuoä ?sAis LuHeAionis kunäsmentsübus, et Ouca. 

Ubus 
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jiblls Invekituri5, et kuic ReZiminis kormse aut Ot^ 

äinatiovi lit contrarium; korum enim omnium se. 

terna auckoritss el?e et conlervsri äebedit^, (Zra-

vamina enim, ^ura K^U8 ?rovinciae concernevtis, 

re cum Lonliliarüs primum communicata, K Lon-

ventus ksberi vel impetrari s principe non poiHt, vel 

extra Lonventum aä I^eZism IVI^eüatem äekerre an!» 

cui^ue liberum lit. 

H. 28. I^!bi?rum vero tit, ellec^ue perpetuo 6e» 

bedit Oominis l^onliliarüs, cum 36 koc a ^odilitats 

reczuiliti kuerint, 6e iis, c^use le^es et Privilegs Du-

catus sKiciunt, li forte sli^ua in psrte (guoä ablit) 

Isefae fuerint, praemonere ?rincipem, ut salvas ka-

bere velit Iiabest^ue libertates, privilegia, et ^ara 

iinZulorum Incolarum ku^us Oucatus. " 

Da NUN die Regierungöform VON jenem Vortra­

ge der Oberräthe an den König nichts saget, sondern 

überhaupt nur festsetzet: daß ein jeder, der sich in sei­

nen Gerechtsamen verletzt fände, zu aller Zeit das 

Recht habe, sich, nach vorherigem Anbringen an den 

Oberräthen, bcy dem Könige zu beschweren; so be­

stellte ja jene Decision die herzoglichen Räthe selbst zu 

Ankläger ihres Herrn, diese Räthe, die nach der De­

cision von 1642 alles, was in der Conferenz mit dem 

Landesherr« vorgehet, geheim halten, nicht verra. 

then, 



ZL 62 H 

then, sondern treue Diener ihres Herrn seyn und blei­

ben wollen! Diese Rathe können ja nicht des Herzogs 

Angeber und Klager werden, und zugleich seine Rä-

the bleiben. 

Hört der Herzog die Vorstellungen seiner Rathe 

nicht, so weis man ja die Gefahr, welcher er sich aus­

sehet, wenn der Verkehre als Kläger sich an den Ober­

herrn wendet. Es heißet aber dagegen auch im 2 2sten 

§. der Regierungssorm: frivole ?rincipem aut Lcm. 

Marios 26 l'ridunal ReZium citantes sut protraden-

tes , aut ?rincipem, vel huos^ue aüos iine 

causa apuci ke^iam IVIa^el^cttem trsäucentes, äamna 

omnia, omnes^ue sumptus refunäsnt, sc praeterea 

^suäicio Ke^iae IVIa^eüatis, pro rei hualitate, arbi-

traria poena puniantur. 

Und NUN noch einmal. „ Nicht zu gestatten, daß 

Fremde zu den Consiliis,— heimlich — gezogen wür-

den." Heimlich! Die Räthe sollten also Inquisi-

tores, Delatores werden! „Sie sollten die Suppli­

ken gebührend verabscheuen." Was soll dann der 

Landesherr dabey thun?— Heißt dies nicht geflis­

sentlich Mishelligkeiten anstiften wollen, wenn man 

sich anmaßet, solche Verordnungen zu geben? 

Nun stelle man sich ein Ministerium und Landes-

beamtey vor, die da verbunden werden, bald den Eid 
von 
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von 1642, bald den von 1717 zu schwören, je nach­

dem das oft schnell veränderte Interesse der überwie­

genden Parthey ihr den einen oder den andern nö-

thig zu machen scheint. 

Die eben erwehnte Commissorialische Decision von 

1717 ist allein vermögend, zu Folge obiger flüchtig 

entworfenen Zergliederung, die größten Verwirrun­

gen in Curland anzurichten. Die Commißion konn­

te zu diesen Verordnungen keine Befugnisse und Au-

thorität vom Oberherrn haben. Ihre Vollmacht 

konnte sich bloö auf die Streitigkeiten mit dem Her­

zoge Ferdinand beziehen. Ihre Entscheidungen 

waren, um nicht mehr zu sagen, einseitig, weil sie 

die Bevollmächtigten deö Herzogs nicht zum Gehör 

ließen. 

Da die Commissorialische Decisiones sich nicht 

nur unter einander selbst, sondern auch den Grundge­

sehen oft widersprechen, so können sie denjenigen 

Staatsbürgern, welche ihre persönliche Vortheile, 

oder ihre eingebildete Rechte und bloö nur geforderte 

5 Freiheiten, dem allgemeinen Wohl vorzuziehen sähig 

wären, leicht ein sreyeö Spiel verschaffen; sie können 

egoistischen Menschen alle Gelegenheit verschaffen, in 

die Rechte aller übrigen Einwohner deö Landes einzu­

greifen , wenn sie erst den Landeöherrn um die seini-

ZM 
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gen gebracht hatten. Welche Folgen haben nicht 

diese Commissorialische Decisiones schon im Lande ge. 

habt, und welche können sie nicht noch künftig haben! 

Muß nicht durch ihre noch immer erlaubte Anwen­

dung die Ruhe und die Wohlfarth de6 Staats er­

schüttert und unsicherer werden, als es zu unfern Zei-

ten, in irgend einem gesitteten Lande, fe!bst unter ei­

ner willkürlichen Regierung so leicht geschehen kann? 

Und solche Commissorialische Decisiones, deren 

Unstatthaftes man so häufig antrift, die wider alle 

Grundverfassung des HerzogthumS anstoßen, allen 

Grundgesetzen widersprechen, diese wollte man jetzt 

noch zu wahren Landesgesetzen zahlen, solche beschwö­

ren, und gegen die Landesherren anwenden, jetzt, da 

man weis, daß besonders die Commißion, von wel­

cher yier die Rtde ist, wegen ihres Verfahrens wi­

der den Herzog Ferdinand, endlich citirt und fufpen-

dirt wurde! 

Man kann als einen besondern Zug in der Cur-

ländischen Geschichte anmerken, daß m derselben von 

Seiten der Republik ehedem nie mehr Willfährig-

kelt gezeigt worden, die Gerechtsame des Landesherrn 

zu schmälern, oder wohl gar, wo möglich, zu ver­

nichten, als wenn durch desselben Familien-Umstän­

de die Hofnung einer nahen Eröfnung des Lehns er­
reget 
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reget worden. Diese für ganz Curland so nachtei­

lige Stimmuug der Republik ist von jeher von wah­

ren Freunden des Vaterlands mit Bekümmerniß be­

merket worden. Und eben solche Patrioten sollten 

auch jetzt die überhaupt veränderte Denkungsart der 

Reichöstände auf dem gegenwärtigen Reichstage da­

hin benutzen, daß da6 Land nach wahren, genau be­

stimmten, nach unumstößlichen Gesetzen regieret wer­

de, und also künftig weder wider die wahren Rechte 

eines Landesherrn, noch wider die Rechte und Privi­

legien des Landes und der Städte, welche insgesamt 

aus jenen weiter oben genannten vier Grundgesetzen 

bewiesen werden können, etwas möge verordnet wer­

den. 

Wenn der Partheygeist in Curland einst durch 

Freunde des Vaterlands zu ruhen bewogen seyn wird, 

so wird man auch diese Wahrheit allgemein bekennen 

hören: daß es ein Glück für das Land wäre, die Mit-

telbarkeit desselben, die Rechte und Privilegisn deö 

Landes und der Städte, und die gleichfalls auf Ver­

trage und Grundgesetze ruhende Rechte und Würde 

eines Landesherrn, eines deutschen Fürsten, in der 

Person eines Herzogs von Curland als Lehnsfürsten 

der Könige und Mitglied der Republik von denReichö-

ständen beständig respectirt zu sehen. Die Würde 

und die Rechte eines Herzogs von Curland können in 
E aller 
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aller Rücksicht jetzt nicht geringer seyn, als es die 

Rechte und Würde deö letzten Hochmeisters und er-

sten Herzogs von Preussen, und des letzten Heermei­

sters in Liefland und ersten Herzogs von Curland wa­

ren; denn die Belehnung Gotthards bezog sich auf 

die Belehnung Albrechts; und mit seinen Rechten 

und mit seiner Würde sind alle nachfolgende Herzoge 

von Curland belehnet worden. 

Der König wache nur, als Oberherr, darauf, 

daß sein Lehnsfürst die im Lehnseide beschworenen 

Rechte der Ritter-und Landschaft und sämtlicher Ein­

wohner der Fürstentümer Curland und Semgallen 

aufrecht erhalte; der Adel halte sich sest an die wah­

ren Grundgesetze, und fordere nichts mehr, als was 

er nach diesen zu fordern berechtigt ist; er, als der 

einzige Stand, der seit Errichtung der Regierungö­

form mit dem Herzoge zu landtagen berechtigt ist, las-

se sich angelegen seyn, die Städte und den Bürger­

stand zur Theilnehmung an dem allgemeinen Wohl 

zu erheben, damit sie nicht ferner gezwungen seyn mö­

gen, sich bloS mit ihrem Privatinteresse zu beschäfti­

gen : so werden nicht so viele und so große Streitig­

keiten im Lande entstehen können; so wird es keiner 

Königlichen Commißionen in Curland bedürfen. Die-

se haben, wie solches bey der Commißion von 1617 

bemerkt worden, selbst den Adel und das Land um 

wesent-
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wesentliche, im Unterwerfung - Vertrage und im 

Privilegio Gotthards ihnen zugestandene und bestä­

tigten Rechte gebracht. Hätte man in Curland stets 

die Aufmerksamkeit auf allgemeines Wohl gerichtet, 

so würden die Rechte des Landesherrn, der Landschaft 

und der Städte sich stets im Gleichgewicht erhalten 

haben; das Land würde sich nie durch die Einschrän­

kung der erstem in die Lage versitzt gesehen haben, 

fremden Schutz zu suchen, und zum großen Theil in 

fremde Bothmäßigkeit zu gerathen. Der Adel, der 

die Würde und die Rechte seines Landesherm ehrte 

und selbst behauptete, der ihn anläge und ihn unter­

stützte, selbige bey seinem Oberherrn und der Repu­

blik zu behaupten; der Adel, der seinen eigncn Glanz 

in der Würde seines Landesherrn suchte, der mit sei­

nem Landesherrn das Recht zu behaupten suchte, das 

einem Herzoge von Curland, als Mitglieds der Repu­

blik und ersten Rath des Königs, zustehet, nämlich, 

das Recht, an den reichstägigen Verhandlungen 

Theil zu nehmen, so wie die Heermeister als Mitglie­

der des deutschen Reichs an den Schlüssen desselben, 

durch die Unterschrift ihrer Gesandtem zum Reichs­

tage, Theil nahmen: dieser patriotische Adel müßte 

an seinen Landesherren die ersten Vertheidiger seiner 

Rechte und Privilegien finden. Ein von den Reichs­

ständen des Königreichs Pohlen und des Grosher-

zogthumö Lithauen, als Lehnssürst des Königs, als 

E 2 ein 
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ein freyer deutscher Fürst geehrter Herzog von Cur­

land, würde von fremden Mächten geschähet werden. 

Keine von diesen würde je daran gedacht haben, ei« 

nem solchen Fürsten die Hände zu binden, um nach 

allmähliger Vernichtung der landesherrlichen Rechte 

Curland endlich wie eine ihrem Scepter unterworfene 

Provinz zu behandeln, und die Rechte der Privat­

personen so zu unterdrücken, wie solches zuletzt durch 

die Gränz - und Handlungs . Convention mit Cur­

land, 178?, geschah. Selbst die Pohlnischen und 

Lithauischen Reichsstand^ würden, wenn sie, wider 

alle gerechte Erwartung, in Ansehung der Lehnsver-

biudung Curlands mit der Krone, einst noch so den­

ke« könnten, wie sie in den Iahren 1589, 1617 

und 1727 dachten; diese würden, wie man solches 

besonders in diesem lehtern Commißionsjahre sah, mit 

den Curiändern bald fertig werden, so bald e6 erst 

dahin gekommen wäre, daß der mit der Landeshoheit, 

mit nutzbarem Eigenthum, mit Regalien belehnte 

Herzog endlich blos „als ein Fürst im Staate und in 

einer zum Staat gehörigen Provinz" in Pohlen, und 

selbst in Curland angesehen werden müßte. Diese 

Reichsstände würden immer die Wächter und Ver­

teidiger der Rechte ihrer Mitbrüder in Curland ge­

wesen seyn, hatten selbst diese sich nicht von jeher 

Mühe und Geld kosten lassen, ihre Landesherren äus­

serst einzuschränken, und.diese zur Zuflucht an eine 

fremde 
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fremde Macht zu zwingen, bis sie endlich alle zusam­

men sich geuöthigt fanden, einer durch die Gesetze 

nicht berufenen, sondern einer durch Vertrage von 

den Curländischen Grenzen abgesonderten Herrschaft 

zu srohnen und zu zollen. Das Königreich Pohlen 

wäre für den zu aller Zeit diesen Fürstenrhümern zu« 

gewandten Schutz, zu welchem es durch Verträge 

verbunden ist, dadurch belohnet worden, daß die 

durch Commißionen zum grösten Theil verursachte 

Uneinigkeit zwischen den Herzogen und dem Adel, 

jener fremden Macht nicht den Vorwand gegeben 

hätte, an den Curländischen Angelegenheiten Theil 

nehmen zu müssen, wodurch sie dann auch uatürlicher 

Weise einen beständigen Einfluß, selbst auf die eigent­

lichen Angelegenheiten des Königreichs, erhielt. 

Man hat den Ursprung CurlandS als Herzog­

thum gesehen. Die Geschichte hat uns die Grund­

gesetze dieser Fürstenthümer kennen gelehrt, diese sind: 

der Unterwersungs-Vertrag an den König Sigis­

mund August; das vom Herzogs Gotthard dem 

Adel ertheilte Privilegium; das Belehuungs - Di­

plom dieses Herzogs vom Könige Stephan, nach 

der auf dem Unionsreichstage zu lublin erfolgten Be­

stätigung aller Bedingungen der Unterwerfung an 

den König; und endlich die Regierungöform. Alle 

Rechte des Herzogs und des Adels, die aus diesen 

E z Grund-
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Grundgesetzen können ermiesen werden, sind legitim 

erhaltene, wohlhergebrachte, wahre Rechte. Ver. 

ordnungen aber, die sich widersprechen, werden Geis-

sein für das Land. Wie ist es also möglich, daß man 

die Commissorialische Decisiones noch immer unter 

die Grundgesetze aufstellen, daß man sich noch immer 

auf sie als auf Gefetze berufen kann, da man doch, 

wenn man Wahrheit und Aufrichtigkeit redlich liebet, 

gestehen muß, daß sie in fo vielen Stücken jenen mit 

Recht allgemein erkannten Grundgesetzen widerspre­

chen, die, da sie so oft beschworen und bestätigt wor. 

den, dem Könige und den Herzogen, der Republik 

und der Ritter» und Landschaft in Curland, aus so 

vielen Gründen, heilig und unverbrüchlich seyn sollten. 

Oder kann man wohl die Commissorialische Ver­

ordnungen, die als allgemeine gelten sollten, nur zum 

Theil als Gesetze annehmen, und zum Theil verwer­

fen? Man verstopfe also ganz diese so ergiebige Quel­

len der kostspieligsten Mishelligkeiten, die in Curland 

mehr wie einmal bis zum allgemeinen gegenseitigen 

Mistrauen aller Familien, die zu gewissen Zeiten fast 

bis zur Auflösung der Bande der bürgerlichen Gesell­

schaft ausgebrochen sind. Was nutzt die vermehrte 

Kenntniß vaterländischer Rechte, Gesetze, und ihrer 

O.uellen, diese jedem redlichen Freunde seiner Mit­

brüder so nothwendige Aufklarung, wenn man seine 
Geistes-
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Geistesfähigkeiten, seine erlangte gründliche Einsich­

ten von der gegenwartigen Lage und Verfassung des 

Vaterlands nicht zu Gründung, zu Beförderung des 

allgemeinen Wohls desselben anwenden, und durch 

die Bemühung um die Aufhebung jener oft erwehn-

ten einseitigen und so willkürlichen Verordnungen 

den künftigen vielleicht noch gefährlichem Folgen der­

selben zuvorkommen wollte? Man fetze nur einen 

Augenblick Privat-Endzwecke bey Seite, man fetze 

sich in Gedanken nur einen Augenblick an die Stelle 

des Landeöherrn, und denke nur einmal ernsthaft dar­

an: daß, da ein jeder Herzog von Curland unter den 

im Unterwerfungs, Vertrage enthaltenen Bedingun­

gen belehnt werden muß; daß, da er, laut feiner auf 

diefem Vertrag gegründeten Belehnung, bey allen 

LandeöhoheitS - Rechten, bey dem nutzbaren Eigen­

thum, bey Nutzung der Einkünfte, bey völliger Re­

gierung, mit einem Worte, bey allen und jeden fürst­

lichen Würden und Rechten, fo wie Gotthard sol­

che gehabt und ausgeübt hatte — und welche die 

jetzige Curländische Landschaft nicht vermindern kann, 

da Gotthard solche nicht der damaligen Landschaft, 

sondern diese vielmehr ihre Rechte und Privilegien 

den vorhergegangenen Heermeistern, und die wesent­

lichsten diesem letztern zu verdanken hat — daß der 

jedesmalige Herzog also vom Könige, der auch als 

Oberherr den Schuh gegen seinen Lehnsfürsten als 
Lehns-
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Lehnspflicht auf sich hat, in allen seinen Rechten er­

halten werden mnß; daß daher kein Herzog jemals 

jene Commissorialische DeciswneS habe annehmen kön. 

nen; daß, wenn zu jenen Zeilen der Adel durch Com-

mißioneS in Beeinträchtigung der Landesherrlichen 

Rechte begünstigt worden, solches aber bey der Lage 

der Sachen und Umstände auf dem gegenwärtigen 

Reichstage nicht erwartet werden kann, und daß daher 

die obfchwebende Streitigkeiten mit dem Herzoge, die 

aus den nach erwehnten Commissorialischen Decisionen 

geforderten Rechten gefolgt sind, und deren Ungrund 

gezeiget worden, fortsetzen, eben so viel hieße, als die 

Uneinigkeit zwischen Haupt und Gliedern verewigen, 

das gegenseitige so nothwendige Bestreben um allge­

meines Wohl ewig zurückhalten wollen, welchen 

Kamps auszuhalten, und zu seinem Vortheil geendigt 

zu sehen, der Herzog doch immer mehr Mittel haben 

wird, als der gesammte Adel. Der Adel denke end­

lich daran, daß, wenn er von jeher blos auf die Be­

hauptung feiner alten, wahren und wohlhergebrachten 

Rechte, und nicht auf die Scyn.alerung der Landes-

herruch.n Rechte seine Aufmerksamkeit gerichtet hät­

te, er schon lange hätte gewahr werden müssen, daß 

er selbst die Veranlassung zu stiner Unterdrückung, zu 

der Abhängigkeit von Fremden gegeben hat, da er 

doch immer hoffen konnte, wenn er wahre Rechte 

ve» 
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vertheidigt hatte, bey dem Oberherrn Schutz gegen 

seinen öandesherrn zu finden. 

Die Landschaft halte jetzt die Grundgesetze und so 

viele Punkte der Commissorialischen Decisionen, so 

manche Forderungen, die fich in ihren Landtag Dia­

rien b!os aus diese Pseudogesetze beziehen, gegen ein, 

ander, so wird er nach leichter Untersuchung finden: 

daß ein jeder von diesen Punkten, eine jede von die« 

sen Forderungen ein Eingriff in die Landeshoheit ist, 

die doch so wenig von den Pohlnischen Reichöstanden 

als von der Curländischen Landschaft abhangen kann. 

Sie wird finden, daß so manche Commissorialische 

Decision, und die auf diese gegründete Forderung ent­

weder nicht in den Grundgesetzen enthalten ist, auf 

welche sie sich beziehet, oder daß sie sogar derselben 

entgegen ist; und daß, wenn irgend jene Decisiones 

und Forderungen solche Gegenstände betreffen, die so 

wenig durch die wohlhergebrachte und bey der Unter­

werfung bestätigte und vermehrte Privilegien und 

Rechte der Landschaft, als durch die Regierungöform 

bestimmt werden durften, weil sie sich von selbst ver­

standen, solche nicht von der Landschaft selbst, als 

klagendem Theite, daß solche streitige Gegenstande 

eben so wenig durch willkührliche Verordnungen einer 

Commißion als durch einseitige Landtags - Schlüsse, 

sondern nach vorhergegangener Commissorialischen 

Unter-



5- 74 L 

Untersuchung und unpartheylscher wahrer Darstel-

lung aller gegenseitigen Gründe, nach Gegeneinander­

haltung der Grundgesehe, nur durch den Oberherrn, 

Kraft seiner oberstrichkerlichen Gewalt, nach den 

Grundgesetzen, nach dem Lehnrecht, nach Analogie, 

bestimmt und entschieden werden können, und daß 

solche Entscheidungen erst, so bald sie durch den tan-

desHerrn publiciret worden, vim leZis xablicse er­

halten. 

Man verschließt gern die Augen über das Betra­

gen der Commißion von 1727, die den Plan zu ei­

ner neuen R'gierungsform schon entworfen hatte. 

Man will Curland an die Demüthigungen nicht er­

innern, die den Oberrathen und der gesammten Land­

schaft durch diese Commißion zugefügt wurden. Und 

die Commißion von 1757 ist, bey Gelegenheit der 

durch sie veranlaßten Streitigkeiten, hinreichend in 

vielen Druckschristen erörtert worden. Alle bisher 

erwehnte Commißiones hatten mehr oder weniger, im 

Hintergrunde, zum Gegenstande, Curland mit der 

Republik unmittelbar zu verbinden. 

Fast alle Königliche Commißiones sind vom Kö­

nige, zur Zeit eines Reichstags, festgesetzt gewesen. 

Daher war in Curland, wie in Pohlen, bey vielen 

die Meinung entstanden, daß nur die Reichstage 
Ver, 
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Verordnungen über Curland ergehen lassen dürften. 

Es wird aber niemand behaupten wollen, daß eine 

ReichStägige Constitution, wenn ste nicht unleugbar 

aus dem Recht des Oberherrn fließet, wenn sie den 

mit Lithauen und Pohlen eingegangenen und von der 

gefammten vereinigten Republik, 1569, bestätigten 

Vertragen und Bedingungen entgegen ist, welche 

doch ein einzelner Theil abzuändern oder gar aufzu­

heben keine Befugniß hat, gültig feyn könne. Auch 

kann und darf Curland daher, eben fo wie ehedem 

Preussen in dergleichen Fallen, und wie selbst Cur­

land zum öftern, in Ansehung der Constitution von 

1589, gethan hatte, mit Recht und Zuversicht sol­

chen Constitutionen widersprechen, die den Grundge­

setzen und der politischen Verfassung dieser Fürsten-

thümer entgegenlaufen. Dies fah selbst die herrsch­

süchtige Commißion von 1727 ein, da sie in dem 

willkührlich verfaßten Entwurf zur künftigen Regie­

rungsform in Curland dennoch glaubte, versichern zu 

müssen: „daß die Landes »Rechte durch keine Consti­

tution geschwächt werden sollten." Zu den Rechten 

Curlands gehöret aber wohl unstreitig seine mittelbare 

Verbindung mit dem Königreich und dem Grosher­

zogthum. Die Landschaft allein, Land und Städte 

allein, machen diesen Staat nicht aus, der durch 

Verträge mit der Krone verbunden ist. Zu dem 

Begriff von der Staats. Verfassung Curlands gehö­
ren 
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ren ohne Zweifel die Landeshoheiks- oder Landesherr­

lichen Rechte, und die Rechte der Landschaft und der 

Städte. Könnte man doch auch schon von der Er« 

leichrerung und Verbesserung des Bauernstandes in 

Curland sprechen, da auch dort die so eitele Sprache 

von Menschenrechten gehöret wird! 

Wir wollen alles bisher gesagte zusammenziehen. 

Die Folgerungen, die man ans der Verbindung aller 

Gründe zusammen genommen, ziehen kann, erleich­

tern die Veurtheilung dessen, was über die obschwe« 

benden Streitigkeiten in Curland angemerkt werden 

muß, und bey dieser Gelegenheit in Betrachtung zu 

ziehen ist. 

Der König, er allein, heißt im Investitur. Di-

plom eines Herzogs von Curland lupi-emus, cilre^us, 

naturalis, perpewus dominus, und der Herzog 

wird Vasallus, feuljatsrins princeps keAUM ?o1vM2e, 

ac IVIa^ni Oucatus ^,!t!iuam'2e IVIembrum, 

Mitglied, nicht Lehnsfürst der Republik genennt. Der 

König und die Republik nahmen, jener allein in Wil-

na 1561, und beyde zusammen auf dem Unionsreichs­

tage zu Lublin 1569, den Heermeister und nachmali­

gen Herzog Gotthard in Schuh und Vertheidigung 

der Fürstenthümer, die er bis dahin als Ordenslande 

besessen, die er dem Könige, unter der Bedingung der 

Er-
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Erhaltung seiner und seiner Laude Rechte, als ein Lehn 

angetragen, und dafür die im Lehnscontract nachge­

hend bestimmte Lehnspflicht für sich und sine Für-

stenthümer dem Könige, als seinem Oberherrn, und 

der Republik versprochen hatte, um dieser durch solche 

Hülfe in Kriegszeiten nützlich zu werden. Dies ist 

die Natur der mittelbaren Verbindung der Fürsten-

thümer Curland und Semgallen mit dem Königreich 

und Grosherzogthum. Gotthard wurde cum ciiZ. 

nitate, Intl^nÜL, ?rivile^Ü8 Oucntibus, keine gerin­

gere, als die der erste Herzog von Preussen, Marggraf 

Albrecht, 1525, erhalten hatte, über Curland und 

Semgallen vom Könige Stephan belehnet/ so wie 

er als Heermeister über die Ordenslande im gesamm-

ten Liefland, mit aller Landeshoheit und Regalien 

Deutscher Reichssürsten, vom Kaiser war belchnt 

wesen. Er war als Herzog von Curland in allen 

Rechten, die er über seine nunmehrigen Erbsürstcn-

thümer schon vor der Unterwerfung an Sigismund 

August gehabt hatte, von diesem Könige bestätigt 

worden. Die Reichssiande von Pohlen und Lithauen 

hatten diese Rechte erkannt, da sie 1569, auf dem 

Unionsreichstage zu Lublin, in die Annahme der Un-

terwerfung an den König, und in die mittelbare Ver« 

dindung mit der Republik, unter den zwischen Si­

gismund August und Gotthard verabredeten 

Bedingungen einwilligten. < 

Unter 
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Unter das merum et mixtum Imperium, welches 

den Königen von Pohlen als einzigen Oberherrn über 

Curland und Semgallen gehöret, wird die als mög. 

lich gedachte Vereinigung de6 Obern-und nutzbaren 

Eigenthums dieser Fürstenthümer in der Person des 

Königs verstanden. Dies ist der Sinn des Wortes 

Incorporation, welches zu jener Zeit gebraucht 

wurde, um die Natur der Verbindung Curlands mit 

Pohlen und Lirhauen auszudrücken. Die Heermeister 

hatten zwar die Oberherrschaft des Kaisers erkannt; 

sie und ihre Lande waren aber von aller Gerichtsbar­

keit des Reichs besreyt, das sich blos auf die Schuh» 

Herrschaft über Liestand eingeschränkt hatte. Von der 

Vereinigung des Obern-und nutzbaren Eiqenthums 

in der Person des Kaisers konnte bey der Ordens-

Verfassung in Liefland nicht die Rede seyn. Die 

Ausübung der Oberherrschaftlichen Rechte blieb im­

mer mit den Landeshoheitö-Rechten in der Person des 

Heermeisters vereinigt. Durch die Unterwerfung 

überkam Sigismund August die Rechte der Ober­

herrschaft, doch unbeschadet der eignen LandeehoheitS-

Rechte Gotthards. Bey dieser Veränderung, da 

Curland ein Lehn wurde, war der Fall bestimmt, in 

welchem einst die mittelbare und unmittelbare Regie­

rung in der Person des Königs vereinigt seyn müßte. 

Jene Veränderung des politischen ZustandeS dieser 

Fürstenthümer, da nemlich mit der Unterwerfung an 

Sigis-
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Sigismund August die Oberherrschaft an diesen 

König kam, deren Rechte ehedem, da iiefland noch 

unter Deutschland stand, von den Heermeistern selbst 

ausgeübt wurden, jene Veränderung ist eö vermuth-

lich, die man darunter versteht, wenn man übrigens 

so ganz unbestimmt sagen hört: „Gotthard habe, 

da er Herzog ward, seine bis dahin gehabten Rechte 

verloren." Daß der Herzog Gotthard durch An-

nehmung des Weltlichen Standes an seiner Würde 

etwas verloren hatte, dies wird noch weniger jemand 

glauben, dem es bekannt ist, daß die Herzoge von 

Curland mit gleichen Rechten wie Gotthard bclehnt 

worden; daß sie die Belehnung nur vom Könige em­

pfangen, daß sie solche in Person oder auch nur durch 

ihre Gesandten nehmen können, daß sie bey der LehnS-

Empfangung mit bedecktem Haupt auf dem Thron 

neben dem Könige sitzen; daß sie, wie alle freye Für­

sten, Gesandten schicken und annehmen; daß ihre Ge­

sandten an den König und die Republik, an ihren 

Oberherrn und Schuhherrschaft, in ihren Wohnun­

gen Jurisdiction?!- auszuüben befugt sind, und dieses 

Recht auch wirklich auSgeübet haben. 

Die Vereinigung des Obern-und nuhbaren Ei» 

genthums kann aber nur bey Erösnung des Lehns ein« 

treten, und weil Curland immer unter einem Herzoge 

stehen muß, auch nur so lange dauern, bis der Cur. 

ländische 
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ländische Fürstenstuhl wieder mit einem Herzoge be­

seht worden. In dieser Zeit wird die Regierung in 

Curland nicht im Namen der Republik, sondern im 

Namen deö Königs geführt, eben so, wie solches im 

Namen des Herzogs geschieht, wenn dieser abwesend 

ist. Und hier kann man im Vorbeygehen fragen: 

„ob wohl in diesem Fall die Oberräthe, ohne Consens 

des Komgö, Landtagehalten, Landesstellen ve» geben, 

über die Domainen und Einkünfte aus denselben di-

sponiren dürsten? " 

Da aber in dem Fall, wenn Pohlen sich zu glei­

cher Zeit im verwaiseten Zustand befände, alle Ma-

jestats Rechte so lange bey der Republik bleiben müß­

ten, bis sie wieder einen König auf den Thron erho­

ben hatte; da in dieser Zwischenzeit die Republik 

durch verschiedene Ereignisse, z. B. durch Eingriffe 

einer fremden Macht in die Rechte der Oberherrschaft 

des Königs über Curland — dessen Verbindung mit 

der Krone, und mit der Republik vermittelst der Kro­

ne, durch den nur auf wenige Zeit erledigten Thron 

nicht aufgehört hätte, — da in dieser Zwischenzeit die 

Republik der Gefahr ausgesetzt werden könnte, Cur­

land entweder ganz oder zum großen Theil ihr und 

dem Könige entrissen zu sehen; und da in diesem, wie 

in jedem sehr dringenden Falk, die Republik aller­

dings während dem gleichzeitigen Jnterregno in Poh­
len 
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len und Curland — auch sogar, wenn in Curland ein 

Herzog vorhanden wäre — Kraft ihres Schutzrechts, 

und als Vormündern der Rechte der Krone über die­

se Fürstcnthümer, Sicherheits- Verordnungen zu Er« 

Haltung der Grund - und Regierungs-Verfassung die­

ses Herzogthums, bis zur Genehmigung des zu er­

wählenden Königs zu machen, aus dem schon gesag­

ten Grunde verbunden wäre, weil alle Majestäts-

Rechte, und so auch besonders das durch Vertrage 

besonders nur in der Person des Königs vereinigte 

Ober-und nutzbare Eigenthum über Curland, bis 

zur Wiederbesehnng des Throns aus die Republik 

ruhen würde: so hat man aus allen diesen Rücksich­

ten , welche aber die alleinige Oberherrschast des Kö­

nigs keinesweges übern Hausen werfen, Curland ein 

vom Könige und der Republik abhängendes Lehn, 

von einigen nennen gehört. Nach allem aber würde 

nie behauptet werden können, daß Curland, welches 

nicht wie etwan eine von den Pohluischen oder Lithau-

ischen Woiwodschaften zu der Republik gehören kann, 

unter der Bothmaßigkeit derselben stehe. Wir ha­

ben gesagt, „bis zur Genehmigung des Königs." 

Denn da nach dem Pohlnischen Staatsrecht so gar 

geringe Würden und Güter des Reichs während dem 

Interregna nicht vergeben werden können; so kann 

noch weniger über Curland etwas in der Art aus ei­

nem Convocations - Reichstage verhangt werden. Da 

F der 
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der König, als alleiniger Oberherr, wider die Ver­

träge und Gesetze über Curland nichts verordnen kann; 

so kann noch viel weniger die Republik allein, oder 

unabhangend vom Könige, der allein bey der Unter-

werfung zum Oberherrn angenommen ward, derglei­

chen Verordnungen über Curland ergehen lassen. — 

„Vereinigung des Obern - und nutzbaren Eigenthum«?, 

bis zur Wiederbesetzung des Throns." Denn da 

Gotthard sich und seine Lande nur dem Könige als 

natürlichen und beständigen Oberherrn unterworfen, 

und da selbst der Unions-Reichstag von l zdy in die 

Annahme solcher Unterwerfung an den König gewil­

ligt und felbige bestätigt hatte: so würde Curland 

von dieser Lehnsverbindung frei) seyn, der Herzog 

würde, nebst Land und Städten, mit einer jeden an­

dern Macht neue Lehns - und Schutz. Verbindungen 

eingehen können, wenn je die Reichsstande in Pohlen 

die für das gesammte Reich so unglückliche Idee an­

nehmen möchten, das Reich ohne Oberhaupt zu las­

sen, und Pohlen und Lichauen zu einer aristocrakischen 

Republik auss neue zu constituiren. Eben dasselbe 

würde auch für Curland, welches ein Mannlehn ist, 

folgen, wenn in Pohlen, wie in vergangenen Zeilen, 

Königinnen regierten, fo bald nicht mit freyer Ein­

willigung des Herzogs und des gesammten Landes, 

des Adels und der Städte, Zu dieser gänzlichen Ver­

änderung der Gruudverfcisjung, die Succeßion in 

Cur« 
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Curland nicht blos auf die mannliche Deszendenten 

eingeschränkt bliebe. 

Wenn also je in dem Fall eines Jnterregni in 

Pohlen die Reichöstände sich durch dringende Ereig­

nisse genöthigt sahen, Verfügungen über Curland zu 

treffen, so müste die Gültigkeit derselben doch immer 

nur davon abhangen, ob der hernach erwählte König 

solche Verordnungen seinen Oberherrschaftlichen Rech­

ten, den Landeshoheits-Rechten eines Herzogs, den 

Privilegien und Rechten der Landschaft und der Städ­

te, also, ob er sie dem Unterwersungö - Vertrage, 

dem Privilegio Gotthards, den Investitur, Di­

plomen und der Negierungssorm gemas fände, und 

deswegen bestätigte. Denn eine jede im entgegen ge­

setzten Fall vom Könige bestätigte Verordnung über 

Curland, die während einem Interregno wäre gege­

ben worden, wäre ein einseitiges, also ein willkürli­

ches Verfahren. Ein gerechter und weiser König 

würde dergleichen Eingriffe der Reichsstände unstrei­

tig mit größerem Rechte widerrufen können, als die 

aus den Reichsstanden genommene Commissarien von 

1757, als königliche Bevollmächtigte, in Curland 

verordnen konnten, daß selbst die Befehle des Kö­

nigs, die ihren Decisionen entgegen wären, daselbst 

nicht respectiret werden sollten. 

F - I" 
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In allen solchen Fällen aber, wo der König den 

dem Herzoge und dem Lande schuldigen Schutz allein 

nicht leisten könnte; wo, um solchen Begebenheiten 

zuvorzukommen, und solche Ereignisse unwirksam zu 

machen, deren Folgen der Republik selbst, in Anse­

hung ihrer Verbindung mit Curland, schädlich wer­

den können; in Staats«Materien von solcher Wich­

tigkeit kann der König keinen Augenblick anstehen, 

den Reichsstanden an den Curländischen Angelegen, 

heiten Theil nehmen zu lassen. Dies ist sogar die 

Republik in dergleichen Fällen zu fordern berechtigt, 

weil sie durch die, auf dem Unions-Reichstage zu 

Lublin, erklärte Ausnahme des Herzogrhums in de6 

Königs und ihrem Schutz und Verteidigung, die 

Pflicht auf sich geladen hat, den König, in Behaup. 

tung seiner Oberherrschaftlichen Rechte — diesen 

Grund der Verbindung CurlandS mit der Republik, 

und diese Quelle der Vortheile, die sie aus derselben 

gezogen hat — zu unterstützen. Die zu diesem End­

zweck erforderlichen Maaöregeln können, nach der 

bisherigen Staatsverfassung des Reichs, nur durch 

einen Reichstags-Schluß — oder wenn die Sache 

bis dahin nicht aufgeschoben werden könnte, durch ei­

ne Versammlung der Reichsräthe — festgesetzt wer­

den. Unter eben erwehnten Bestimmungen allein 

können Constitutione über Curland abgefaßt werden. 

Die 
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Die Constitutione, aus welchen die mehrsten 

Commißionen in Curland entsprungen, sind, wie die 

Geschichte von Curland zeuget, als die Ursachen der 

unglücklichsten Epoken für diese Fürstentümer auch 

besonders deswegen zu betrachten, weil sie seit einem 

halben Jahrhundert zu fremder Beherrschung, zu 

fremder Theilnehmung an den Angelegenheiten Cur­

landS durch Garantien, Protection?!,, geheimen und 

öffentlichen, und unwiderstehbaren Conventionen Ver­

anlassung gegeben haben, und unfehlbar geben muß­

ten. Auf solche Weise wurde das Band geschwächt, 

welches den Lehnsfürsten des Königs an diefen feinen 

natürlichen Oberherrn und an die Republik, diese na­

türliche Schutzherrschast CurlandS, unauflösbar knü­

pfen sollte. 

Die Pohlniftben Reichstagsschlüsse bekommen 

mit Recht die Kraft der Gefetze in Curland, sie müs­

sen als gültig betrachtet, und können unfehlbar dem 

Lande nützlich werden, wenn sie aus der Natur der 

Oberherrfchaft fließen, und den mit Lithauen und 

Pohlen eingegangenen Verträgen CurlandS, und den 

Bedingungen derselben, nicht entgegen sind; wenn 

sie den so oft bestätigten Privilegien und Rechten des 

Landes so wenig als den Investitur - Diplomen der 

Herzoge, dieser Lehnösürsten der Könige und Mitglie­

der der Republik, widersprechen; wenn sie MaaSre» 

F z geln 
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geln sind, die in den Grnndgesehen des Landes be­

stimmten Rechte der Herzoge, des Adels nnd der 

Städte in Gleichgewicht zu erhalten, d. h. zu verhin-

dern, daß kein Theil in die Rechte des andern ein­

greifen könne; und endlich, wenn sie zum Schuh und 

zur Vel-r! eidigung der Oberherrschaftlichen und Lan­

desherrlichen Rechte in Curland gegen fremde Einmi­

schung behülfiich werden können. 

So sieht man auch, wie die Königliche Commis-

sioncs gültig, und ihre Entscheidungen in Curland 

Eesihe werden können. Alles aber, was von diesen 

in den gegenwärtigen Blättern gesagt worden, bewei­

set ihre Unstatthaftigkeit. So lange daftlbst derglei­

chen Commissorialische Decisiones, wie hier angesüh-

ret worden, als Gesehe ausgesiellet bleiben, so lange 

werden auch immer die Ursachen solcher Erschütterun­

gen fortwähren, wie die s.nd, die der Curländische 

StaakLkörper bis auf den heutigen Tag erlitten hat. 

Doppelt unglücklich, wenn die Ursachen zu Zerrüt­

tungen sich im Innern des Staats selbst erzeugten! 

den dadurch veranlaßt?» fremden, oft diesem oder je­

nem Theil ausgedrungenen Schuh gegen die Ver­

trags- und gesetzmäßige Ober- und Schutzherrschaft 

zu gcschweigen. 

Hat 
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Hat man denn nun noch etwas mehrers nöthig, 

über die Unstatthaftigkeit solcher Commissorialifchen 

Decisionen zu sagen, die ein jeder Uebeldenkender nach 

seinem jedesmaligen Interesse drehen und wieder um« 

drehen, und nach seinen besondern Endzwecken, nach 

seinen Leidenschaften mißbrauchen könnte? über die 

Unmöglichkeit, solche Verordnungen je als Landesge­

setze angenommen zu sehen, durch die ein jeder Lan­

desherr, der seine Rechte kennet und seine Würde füh­

let, selbst wenn er nach allen Eigenschaften seines 

Herzens ein wahrer Vater des Vaterlands seyn woll­

te, sich doch nie kann binden lasse!,! Verordnungen 

also, die da »„versiegende Quellen von Streitigkei­

ten, Unruhen, von aller Unordnung im Lande wer­

den mußten, und Hinsort bleiben würden! 

Wie dringend wird es also nicht, nach allem bis­

her gesagten, daß der König gebeten werde, eine De­

putation vom Reichstage zu ernennen, die gemein­

schaftlich mit den dazu bestimmten Bevollmächtigten 

des Herzogs, des Adels und der Städte die gegensei­

tigen Rechte des Landesherrn und der Privilegien der 

Unterthanen untersuche; und daß die ein vor allemal­

bestimmten Rechte der Herzoge, der Landschaft und 

der Städte vom Könige, nach seinem Obristrichterli-

chen Recht, erklärt, und auf ldem gegenwärtigen 

Reichstage, der sich die Verbesserung der Reichsver-

sassung 
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fassung so ruhmvoll angelegen seyn laßt, und das in 

allen weiter oben erwehnten Rücksichten jetzt auch zur 

Verbesserung der Curländifchen Staatsverfassung 

mitwürken kann, — daß der König die berichtigte 

Staatsverfassung dieser seiner LehnS-Fürstentümer 

in eine Constitution bringen lassen, und auf solche 

Weise durch eine Constitution dieses ewig merkwürdi­

gen Reichstags bekräftigen möge; daß in allem dem, 

was bis jetzt, es sey vor« Seiten eines Oberherrn oder 

Landerherrn, von Seiten der Republik oder der Cur-

ländischen Landschaft, wider die Grundgesetze dieser 

Fürstenthümer wäre vorgenommen worden, nach ein­

gereichtem Bericht, der König als Oberherr und 

Oberster Richter entscheiden, und veranlassen könne: 

daß, so wie unter allen bekannten Bedingungen der 

Unter werfungLieflands an Sigismund August und 

der mittelbaren Verbindung CurlandS mit Lithauen 

und Pohlen diese auf dein Unions-Reichstage zu Lu-

blin angenommen worden, eben so auch die von allen 

Widersprüchen und von allem gesetzwidrigen gereinig­

te und verbesserte Regierungsverfassung CurlandS, 

auf dem gegenwärtigen sich so auszeichnenden Refor-

mations« Reichstage von allen Ständen angenommen, 

und das Resultat dieser UutersuchunS-Deputation, 

und der hierüber abgefaßte Reichtags - Schluß von 

den Könige», selbst und von der Republik, so wie von 

den Herzogen und der Landschaft, zu ewigen Zeiten 

als 
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als ein neues allgemeines Fundamental-Gesetz für 

das Herzogthum Curland erkannt werden könne und 

müsse. 

Daß der König allein das Recht habe, in den 

Streitigkeiten zwischen den Herzogen von Curland 

und dem Adel zu entscheiden, daß er folglich auch das 

Recht haben müsse, die Curländifchen Gefetze zu er­

klären, — welches Recht so wenig der Landschaft als 

dem Herzoge im erwehnten Falle zustehen kann. — 

Dieses Recht des Oberherrn kann in Pohlen, Lithau­

en und Curland um so weniger bezweifelt werden, weil 

Sigismund August die Gefetze und Rechte Cur-

lands nicht nur zu verbessern und zu vermehren ver­

sprochen hatte, sondern auch, weil selbst durch die Re-

gierungsform vo 1617 alle dazu qualificirte Streitig­

keiten zur unmittelbaren Entscheidung des Königs 

verwiesen werden. 

Man kann es nicht genug wiederholen. Allein, 

was von den ^bisherigen Constitutionen über Curland 

. . hier ist gesagt worden, das findet auch von den oft er­

wehnten Commissorialifchen Decisionen statt. Ver­

ordnungen, die der Absicht und den Bedingungen des 

Unterwersungs'Vertrags; die dem durch diefen von 

den gesamten Reichsständen zu Lublin bekräftigten 

Vertrag mit dem Könige, und in dieser Rücksicht mit 

der 
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der Republik selbst; die den durch die Jnvestitur-Di-

plome bestimmten, und durch Privilegien zum öfrern 

bestätigten Rechten der Herzoge und des Landes ent­

gegen sind: solche Verordnungen sind, nach dem Na­

tur-und Völkerrecht, ungültig. Denn sreye Ver­

träge müssen gehalten werden. Sie müssen von al­

len dabey eingetretenen Theilen, sie können nicht ge­

hoben werden, ohne durch die That selbst dem verletz­

ten Theil das Recht und die Freyheit wieder zu ge­

ben , daß er andere Verträge mit einem andern einge­

hen könne. Verträge aber, die nicht srey waren, Ver­

gleiche, die durch eine überwiegende Macht, durch 

heimliche Gewalt, durch Ueberlistnng von einem 

schwachen Staate errungen worden, solche Vergleiche 

oder Conventionen führen den Namen, Vertrag, nicht 

mit Recht. Solche Vergleiche können so wenig, als 

oftbesagte Commissorialische Decisiones von keinem 

Theile mit Recht als Gesetze angesehen werden. Die­

se müssen entweder ganz ausgehoben, oder, nach un-

partheyischer Prüfung der Gründe aller dabey in-

tereßirten Theile, in ihren ganzen Inhalt, aus den 

Grundgesetzen und Grundverträgen berichtigt, diese 

wieder hergestellt, und auf solche Weife verbessert und 

annemlich gemacht werden. 

Der gegenwärtige Reichstag, der sich von allen vor­

hergegangenen durch dieWahrheits. undGerechtigkeits-

liebe 
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liebe so vieler aufgeklarten Freunde des Vaterlands, 

auf eine Weise auszeichnet, die den Ruhm seiner 

Grundsahe in den Annalen des Königreichs und in 

der Geschichte der heutigen Staaten verewigen wird; 

die wahren Patrioten, die zu ihrem eigenen Ruhm 

diesen wohlrhätigen Einfluß nie werden vergessen kön-

nen, welchem sie es zu verdanken haben, daß ihr Va« 

terland nach so langer Abhängigkeit hat anfangen kön­

nen, mit Würde und Freyheit zu handeln, und den 

Grund zu einer künftig selbständigen Macht zu le­

gen; diese beherzten und edelmüthigen Männer, die 

erst neulich eine beyde Nationen unterdrückende Con­

stitution vernichtet haben; eben dieser aus dem "gegen­

wärtigen Reichstage versammelte, und auf feinem 

wohlverdienten Ruhm so eifersüchtige Adel, wird auch 

so gerecht feyn wollen, alle vorher über Curland er­

gangene und die Grundgefehe Curlands schmälernde 

Constitutiones aus seiner Geseh - Sammlung auszu­

streichen, alle fremde mit Curland errichtete und der 

Verbindung diefer Fürstenthümer mit der Republik 

und ihrem gemeinschaftlichen Oberherrn entgegen lau­

fende Conventiones abzuschaffen, und die aus diesen 

in Curland eingeschlichenen Misbräuche und Usurpa­

tionen nicht länger zu dulden; sondern dem Könige 

mit Rath und Kraft beystehen, daß er im Stande sey, 

seine Lehnssürstenthümer, dem Unterwersungs. Ver­

trage, dem Privilegio des Adels, und den Investitur-
Di» 
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Diplomen gemas, in ihre alten und ursprünglichen 

Rechte und Glänzen wieder herzustellen. 

Die Commißiones haben ehedem diesen Fürsten­

tümern, nicht nur durch die jedesmaligen Eingriffe 

in die Landesherrlichen und oft in die Privilegien und 

Rechte der Landschaft und der Städte, sondern auch 

durch die großen Kosten geschadet, die sie dem Lande 

verursachten. Und bey allem dem, wie sehr vermißt 

man in der Geschichte von Curland den SchnH und 

die Verteidigung von Seiten der Republik gegen al­

le Angriffe, die auf diefe Fürstentümer von aussenher 

gemacht worden! Fände man nur nicht sogar, daß ei­

ne fremde Macht einst feldst von der Republik zur Un-

terdrückung des Adels in Curland herbey gerufen 

worden sey. Doch, wir übergehen diesen Zeitpunkt 

mit Stillschweigen, da die ausgeklärten Reichsstände, 

diese Freunde des Vaterlands, auf dem gegenwärti­

gen Reichstage den Geist verabscheuen, der die Re­

publik in jenen Augenblicken der Verführung zu ihrer 

Erniedrigung misleitete. Von diesem nach Gerech­

tigkeit, Wahrheit, Ordnung und Würde strebenden 

Reichstage kann man mit Recht erwarten, daß er, 

vertraut mit der Lage der Curländifchen Angelegenhei­

ten, nebst dem Könige dafür sorgen werde, daß die zu 

erwählende Deputation zu Untersuchung dieser Ange-

legenheiten alle Aufmerksamkeit anwenden, um nicht 

durch 
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durch alles, was Witz und Schmeicheley vermag, sich 

überraschen zu lassen, sondern daß, um die Unstatt-

haftigkeit aller Vorstellungen zu entdecken, die sie hin-

dern könnten, mit eigenen Augen zu sehen, sie die oft 

schon erwehnten widerrechtlichen Verordnungen, Ver-

Handlungen, und die Unregelmäßigkeit neuerer Schrit­

te, mit den bekamen Grundgesetzen dieses Herzog, 

thums gegen einander halten mögen. So handeln, 

und die wahren Resultate aufmerksamer und unpar-

theyischer Untersuchungen dem Könige vor Augen le­

gen, heißt, prci I.eZe «-t?atria arbeiten. 

Der König und die Republik entferne nur von 

den natürlichen Granzen CurlandS den Einfluß, der 

diefe Fürstenthümer zu einem so großen Theil von ih­

rem Oberherrn und der Republik getrennet hat, so 

wird er als Oberherr immer in Stand seyn, durch 

Weisheit, Gerechtigkeit und durch sein Oberstrichter-

liches Ansehen das Gleichgewicht aller Rechte daselbst 

zu erhalten. Die zu erbittende Deputation stelle in 

ihrem Bericht dem Könige die Wahrheit vor: daß 

die oberwehnten Commißiones die Grundgesetze dieser 

Fürstenthümer in so vielen Stellen vernichtet haben; 

daß selbst die Commißion von 1617 gegen die Cur-

länder willkührlich, ungerecht und gewaltthatig ge­

handelt hatte, 'da sie diesem Adel, der doch in Pohlen 

und Lithauen daö Indigenat hat, dennoch nicht in der 
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Republik, so wie den Lithauern und Pohlen in Cur« 

land, die Ehrenstellen offen erhielt; daß durch die Con­

stitution von 1717 die Herzogliche Jurisdiction über 

Pilten unbefugter und unrechtmäßiger Weise fufpen-

diret, und diefer KreyS von dem übrigen Curland ab­

gezogen worden; die Deputation stelle dem Könige 

die Nothwendigkeit vor, ausserdem, daß es recht und 

billig ist, an allen Einrichtungen, die den Handel und 

die Lasten der Bürgerfchaft betreffen, die Städte durch 

deren Deputirte zu Rath zu ziehen, und ihnen auf 

solche Weife an den Landtagen in Curland Theil neh­

men zulassen; sie hebe durch ihre Vermiltelung die 

Hindernisse, welche bis jetzt die Einführung eines ver­

besserten Landrechts dafelbst aufgehalten haben; der 

König und die Republik verlange von der Macht, die 

diesen Oberherrn nnd diese Schutzherrfchaft von Cur­

land von der nachbarlichen Freundschaft gegen sie, von 

ihrer uneigennützigen Treue an ihre Verträge versi­

chert hat, daß sie das unter pcrer den 'Arsten dem 

Königreich gegebene Versprechen in Ansehung Cur-

landserfülle: die Deputation stelle dem Könige vor, 

daß auch er noch den jetzigen Herzog mit allen Grän-

zen belehnte, die Gotthard erhielt, da Curland von 

Liefland abgesondert wurde; der König werde Vermitt­

ler des Friedens, der von den Glänzen des König­

reichs und des Grosherzogtyums vielleicht bald ent­

fliehen zu müssen bedroht ist; er fordere zum Preiße 

solcher 
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solcher Freundschaft für diese Macht, daß sie altern 

und neuern Verträgen mit dem Königreich gemäs, 

daß sie gemäö dem Unterwerfungs-Vertrage von Lief­

land, in welchem die Gränze dieses Landes gegen Cur­

land so deutlich bezeichnet worden, daß sie die in dem 

Investitur . Diplom Gotthards u> d eines jeden 

nachfolgenden Herzogs bezeichneten Gränzen feinerLehn-

fürstenthümer, welche die erwehnte Macht von diesen 

Provinzen abgerissen, so wie sie öffentliche und Privat­

rechte eben diesen Fürstenthümem nach 17LZ entrif, 

sen hak, restituire; so würde die Deputation, die das 

Werkzeug geworden wäre, daß Curland einmal die 

Gerechtigkeit und das Glück genösse, sich in seine al­

ten, wahren Rechte und Gränzen wieder hergestellt zu 

sehen, auch das Verdienst haben, das Band wieder 

zusammen zu knüpfen, welches selbst die Republik auf­

zulösen oft im Begrif gewesen ist. So könnte der 

jetzige Reichstag den heutigen Curländern den Dank 

bezeugen, den die Republik deren Vorfahren schuldig 

ist. Gewiß waren diese nicht Schuld daran, daß die 

Republik die Vortheile nicht erreichte, die sie doch 

durch die unmittelbare Vereinigung mit Liefland und 

durch die mittelbare Verbindung mit Curland hätte 

erreichen können. Curland hat gewiß iu vergangenen 

Zeiten durch den Patriotismus und durch die Treue 

seiner Herzoge und seines Adels für die Könige und 

für die Republik, durch die ordentlichen Lehndienste, 
und 
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und durch ausserordentliche Hülfe gegen die Feinde des 

Königreichs, seinen Oberherrn und der mit diesen 

Fürftenrhümern verschwisterten Republik, nach stillen 

Kräften nützlich zu werden getrachtet. 

Noch nützlicher könnte aber jetzt das Herzogthum 

Curland dem Königreich Pohlen werden, wenn der 

König dem Herzoge alles, was von diesen Fürsten« 

thümern in dem Olivischen Flieden eigentlich durch 

die Schuld der Republik abgerissen worden, wieder 

verschafte. Wenn der Herzog in den Besitz aller die­

ser abgegangenen Stücke bis an die Düna gesetzt, und 

der Piltensche Kreys wieder zum Herzogthum geschla­

gen wäre; und wenn der jetzt regierende Herzog, um 

dem Adel aufzuhelfen, ihm die Domainen um einen 

billigen Arrendepreiß überließe, wie es der Herzog 

Carl von Sachsen gethan hatte; wenn der Herzog 

die schon vor einigen Jahren vom Könige bewilligten 

Aemter, der Landschaft zu Gründung eines Landes-

Kastens übergäbe: So würden vielleicht der Herzog 

für jenen, und der Adel, zu welchem auch der Bür­

gerstand gezogen werden müßte, für diefen Vortheil 

gern statt jener Lehn, und Roßdienste, deren Leistung 

immer großen Schwierigkeiten unterworfen war, eine 

proportionirte Abgabe, auf dem Fuß der Römermo-

nathe im deutfchen Reich, jährlich in den Schatz der 

Krone entrichten können und wollen. 

Was 
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Was für noch größere und wesentlichere Vorthei­

le müßte», nicht auf das Königreich selbst, durch die 

Verbesserung des Wohlstands der Fürstenthümer Cur­

land und Semgallen, übergehen, wenn ein durch 

Grundsahe und Beyspiele wahrer und guter StaatS-

wirthschaft unterrichteter Fürst die Einkünfte, die 

ihm aus den nach jetzt bekannter besten Landwirth. 

schaft behandelten Lehngütern, nach Abzug der Kosten 

zu Erhaltung des Hofstaats u.f.w. übrig bleiben wür­

den, zu den dringendsten Bedürfnissen des Staats 

verwenden wollte! Der Aufbau der Hauser der Ober­

haupt-und Hauptleute, damit der Regierungssorm 

gemäs die Gerichte daselbst zu aller Jahreszeit gehal­

ten werden könnten; die Erhebung der Schlösser aus 

den alten Ruinen, um den Städten und Flecken, in 

welchen solche liegen, Gewerbe, Nahrung und ein 

neues Leben wieder zu verschaffen; die Begünstigung 

der von Privatpersonen zu unternehmenden Fabriken 

für die Produkte des Landes; die Verbesserung des 

Schulwesens und des ersten Unterrichts der Kinder; 

die Einrichtung einer allgemeinen Policey, und auch 

besonders in der Residenz, damit die Jugend durch 

Wohlfeilheit, unter andern, zum Studiren auf dem 

Gymnasio häufiger angezogen werden möchte, und 

die zweckmäßigste Einrichtung dieser höhern Schule, 

damit die daselbst sich aufhaltende Jugend sicherer 

zum Dienst und Besten des Vaterlandes gebildet wer-
G den 
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den könnte: die Befriedigung dieser und mehrerer 

wabren Staatsbedürfmjse zeigt ein in der Entfernung 

gefthtes Bild von Glückseligkeit, welche sich auch zum 

ansehnlichen Theil auf das K önigreich erstrecken muß. 

te, weil ein jeder Curländischer Edelmann, vermöge 

seines Jndigenatö in Pohlen und Lithauen, mit eben 

so vielem Rechte auf die höchsten Ehrenstellen in der 

Republik Anspruch machen kann, als dem Litaui­

schen und Pohlnifchen Edelmann vergönnet ist, in das 

Eurlandische Ministerium zu kommen. Dies Bild, 

welches durch die Theilnehmung der Städte, und 

überhaupt des Bürgerstandes, an das allgemeine 

Wohl, und durch den daher gerechtfertigten Blick 

auf die Verbesserung des Handels dieser Fürstenthü­

mer vervollkommnet würde, erhielte einen größern 

Werth durch den Vorzug, der bisher deu Herzogen 

von Curland nicht gegönnet worden, auf welchen sie 

aber doch, nach einer richtigen Analogie, Anspruch 

machen können. Curland ist mit der Republik mit­

telbar verbunden. Diese Fürstenthümer sind nicht, 

so wie die Woiwodschaften, Länder des Pohlnischen 

Staatskörpers, sondern diese Provinzen müssen stets 

ihren eigenen Herrn haben, stets unter deutscher Herr­

schaft 
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schaft bleiben. Nun sind aber die Herzoge, als 

Lehnsfürsten der Könige, Mitglieder der Republik, 

so wie es ehedem die Heermeister vom deutschen Rei­

che waren. Die Herzoge von Curland müßten also, 

wie die Heermeister aus dem deutschen Reichstage 

thaten, die Pohlnischen Reichstage beschicken, und 

durch ihre Unterschristen an den Beschlüssen der 

Reichstage das Wohl ihrer Fürstenthümer besorget» 

können. Der König und der gegenwartige Reichs­

tag, die bis jetzt schon mit so glücklichem Erfolg die 

Verbesserung der Reichsverfassung bearbeitet haben, 

und das Schicksal der mit dem Königreich verbun­

denen Fürstenthümer Curland und Semgallen gleich» 

falls verbessern wollen, werden leicht die Mittel fin­

den, die hier im Vorbeygehen vorgeschlagene Verän­

derungen, zu Verstärkung des Bandes zwischen ge­

dachten Ländern, und zu gegenseitigen Vortheil dersel­

ben, zur Wirklichkeit zu bringen. 

Nach allem aber ist der König, durch seine Lehnö« 

jurisdiction und durch seine Besugniß zu der letzten 

Erkenntniß in Curländifchen Rechtsfachen, nicht nur 

berechtigt, sondern der von den; Könige, als Ober-

G 2 Herrn, 
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Herrn, diesen Fürstenthümer» zugeschworene Schutz 

fordert sogar von ihm, nicht allein einen Herzog von 

Curland an alles zu erinnern, was dieser, als Lehns-

fürst, zu erfüllen verpflichtet wäre, sondern auch die 

Einwohner diefer Fürstenthümer zu Beobachtung ih­

rer Pflichten anzuhalten. 

Von welcher Seite etwas wider den Unterwer-

sungs» Vertrag und die daraus fließenden Rechte des 

Oberherrn, wider die Privilegien und Rechte des 

Adels und der Städte, wider die Investitur »Diplo­

me, und wider die Regierungssorm bisher wäre vor­

genommen worden, dies könnte die zu den obschwe-

benden Streitigkeiten in Curland zu ernennende De­

putation nicht anders als wie Beeinträchtigungen dem 

Könige darlegen. Daß die einseitige Aufhebung der 

Bedingungen im Unterwerfungs-Vertrage, die ein­

seitige und incompetente Erklärungen der Grundge­

setze ein vor allemal abgestellt, und den so nachtheili­

gen Folgen einer künftigen Übeln Anwendung der hier 

oft gerügten Commissorialischen Decisionen, durch 

die ausdrückliche Aufhebung derselben zuvor gekom­

men werden möchte; dies muß der Wunsch, dies soll­

te 
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te das Bestreben eines jeden redlichen Staatsbür­

gers, eines jeden Freundes der Ordnung, der Si­

cherheit und Ruhe des Vaterlandes in Curland wie 

in Lithauen und in Pohlen seyn, damit die Gerechtig­

keit, als die Grundlage der Verfassung und Verbin­

dung dieser Lander, von allen erkannt werden könne. 

Daß nur der König allein oberherrfchaftliche 

Rechte über Curland ausüben könne, ist aus vielen 

in diesem Aussatz angeführten Stellen und aus den 

Vertragen klar. Dies folgt aber auch selbst aus der 

Verfassung des Pohlnischen Staats. Man wird 

nicht behaupten wollen, daß die Reichsstande auf 

dem Reichstage, oder daß der Senat allein die Ober­

herrschaft über Curland haben. Da aber der König 

die Mehrheit der Stimmen im Senat sowohl als auf 

dem Reichstage so oft wider sich hat, so würde ja die­

ses Herzogthum in ganzen Reihen von Iahren nicht 

wissen, an wen es sich wenden sollte. 

Die Incorporation, von welcher so oft in Poh­

len die Rede gewesen ist, laßt sich nothwendigerweise 

nicht anders als von dem Ober-Lehns-Eigenthum 

G z ver­



verstehen. Dadurch, daß Curland stets seine eige­

nen Herzoge deutscher Nation haben muß, welches 

auch unter andern aus dem erstem Satze der Regie-

rungssorm solget „suo r^imine Dueis" deren Au-

thorität ewig seyn soll; dadnrch ist das Herzogthum 

Curland von Poh'en völlig getrennt, es kann als kein 

Pertinenzstück von Pohlen betrachtet, und daher kann -

auch daselbst nicht gesagt werden, daß Curland unter 

der Vothmaßigkeit von Pohlen stehe. 

Curland und Semgallen haben ihre eigene Re-

gierungssorm, ihre eigene Gesetze, nach welchen sie 

selbst in Pohlen gerichtet werden müssen. Diese 

Fürstenthümer bestehen also als eigene jandeskyrper, 

welche mit dem Pohlnischen zwar verbunden sind, de­

ren Landesherr dem Könige zwar mit iehnspflicht, 

aber so wenig dem Könige allein als dem Könige mit 

der Republik zusammen mit Unterthanenpfiicht ver­

wandt ist. 

Der ^exus feocZsIis wurde errichtet zu Verthei« 

digung dieser Provinzen gegen Rußland, zum Vor. 

theil 
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theil Pohlens und iithauens, zu Verstärkung der 

Macht dieses Reichs durch den jehndienst. 

Wider die Mittelbai keit CinlcUids und wider die 

Freyheit eines Herzogs von Curland thnt der zu be> 

obachtende seo^ui-Z deswegen nichts, weil die« 

ser nach der Regel nie Abhängigkeit nach sich ziehet. 

So läßt sich auch, wenn man auf den unter jenen 

Bedingungen errichteten UnterwerfungS-Vertrag ste­

het, an eine Abhängigkeit von Pohlen gar nicht den-

ken, weil Cnrland und Semgallen, mit Vorbehalt 

aller Rechte der Einwohner, aller Rechte und Ge­

rechtigkeiten der Landeshoheit des Herzogs, der Ober-

lehnsherrschast der Könige von Pohlen überlassen 

wurde. 

Curland ist endlich ein angetragenes lehn. — 

Sollte nun der Zeitpunkt nie entstehen können, 

wo man in der Regierung dieser Fürsienthümer, die 

in den Grundgesetzen, Privilegien und Investitnr-

Diplomen bestimmten Rechte der Landesherren, des 

Adels und der Städte zu gemeinsamer Beförderung 

der 



der Würde, des Glanzes und des Wohls der Her. 

zöge und samtlicher Einwohner CurlandS gebrauchen 

sehen würde? lassen Sie uns, meine Herren, hier-

an nicht verzweifeln. 

Ich habe in diesem Aufsah von den Rechten des 

Oberherrn und der Republik, von den Rechten des 

Landesherr«, der Landschaft und der Städte, nur fo 

viel fagen wollen, als zu Beurrheilung dessen nöthig 

schien, was eine zu Untersuchung der gegenwärtigen 

Mishelliqkeiten zwischen dem Herzoge und einem Theil 

des Adels zu ernennende Deputation auf dem Reichs­

tage zu betrachten hat. Zch habe die Wahrheit auf. 

richtig gesucht; Sie sind im Stande, mich zu beur-

theilen, wenn sie eben so viele Aufrichtigkeit anwen. 

den wollen. Sollten diese Blätter beyden oder allen 

entgegengesetzten Partheyen misfallen, so kann ich 

mich mit' er Versicherung trösten, daß ich der Wahr­

heit nahe gekommen bin. 

Nach allem aber muß ich, ehe ich Sie, Edlen 

des iandes, Sie, Freunde der Ordnung, der Sicher­

heit, des allgemeinen Wohls Ihres Vaterlands, ehe 

ich 



ich Sie, wahre Patrioten, verlasse, Ihre Aufmerk, 

samkeit auf einen Umstand rege machen, der von selbst-

redender Wichtigkeit ist, der in Ihre, in Ihrer Nach, 

kommen, in deö ganzen Landes Glückseligkeit den 

sichersten Einfluß haben muß, und deren Beförde. 

rung zum. größten Theil von Ihnen selbst abhangen 

wird. 

Welche Folgen auch die in Warschau zu erbitten, 

de Deputation auf die Ruhe des Landes, durch das 

wieder hergestellte Verständnis zwischen Haupt und 

Gliedern, haben möchte; so wird doch ein jeder unbe-

fangener Curländer gestehen müssen, daß das so sehr 

für Sie zu wünschende gute Vernehmen, bey der ge. 

genwärtigen läge Ihres Staatöinteresse, bald und 

leicht wieder vernichtet werden kann^ 

Curland ist ein Mannlehn. Ihr Herzog hat kei. 

ne männliche Deszendenten. Ihren Kenntnissen und 

Ihren Empfindungen muß es überlassen bleiben, Jh. 

nen alle diejenigen Betrachtungen zu sagen, die dieser 

Umstand einem Ehrliebenden Adel einflößen muß. 

Ihr 
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Ihr Vaterland wird unfehlbar, in dem bevorste-

henden Fall des Ablebens Ihres alten, regierenden 

und Erblofen Herzogs, durch fremde Theilnehmung 

an scheinbaren Rechten, durch Unterstützung dersel­

ben, durch Einmischung von mehrern Seiten, wieder 

in neue Unruhen verseht werden. Sie haben aber 

das Mittel in Händen, allen Widerwärtigkeiten zuvor 

zu kommen, die, aus eben erwehnten Ursachen, die­

sem Interregno in Ihrem Vaterlande folgen würden. 

Sehen Sie um sich her, meine Herren. Wel­

che Macht ist es, die, durch die Gränzen des König­

reichs Pohlen stets von Ihrem Vaterlande getrennt, 

nie die Absicht haben kann, sich in Curland fest zu 

sehen, und Ihren Landesherrn sowohl, wie Sie selbst, 

in dem Genuß Amtlicher und Privatrechte zu stöh-

ren? Welche Macht ist, die es sich zum Interesse ge­

macht hat, Ihrem Oberherrn und der zu Ihrem 

Schuh durch Verträge verbundenen Republik die 

Freyheit zu sichern, mit welcher der gegenwärtige 

Reichstag die künftige Unabhängigkeit des König­

reichs hat gründen dürfen? Diefe Macht, die durch 

Vermählung ihrer Prinzeßinnen mit Ihren ehemali. 

.  S '" 
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gen Landesherren schon zu Ihrer Grosvater Zeiten 

Glanz und Ruhm über Ihr Vaterland verbleiten 

half; diefe Macht, die Peter den Ersten zu bewegen 

wußte, daß er ganz Curland dem Herzoge Fried­

rich IVilhelm einräumen, und die alten rechtmäßi­

gen Gränzen bis zur halben Düna diesem Fürsten re-

siituiren wollte; diese Macht, die um ihres eigenen 

Interesse willen nicht anders wünschen kann, als daß 

Curland zu ewigen Zeiten, mit allen seinen alten Rech­

ten und Gränzen, als ein Lehnssülstenthum der Kö­

nige von Pohlen mit dem Königreiche verbunden blei­

ben, und daß dieses Land blühend werden möge: nur 

diese Macht ist es, an welche Sie sich wenden, und 

die Sie mit Sicherheit um Garantien für die Dauer 

Ihrer Ruhe bitten können. 

Diese Macht an Ihr Schicksal zu intereßiren, 

hierzu zeigt Ihnen das Mittel, die Aussicht auf den 

bald erledigten Fürstenstuhl Curlands. 

Folgen Sie dem Beyfpiel, das Ihnen Ihr Ober-

Lehnsherr und die zu Ihrem Schuh mit Ihnen ver­

bundene Reichsstände geben. Arbeiten auch Sie 

selbst 
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selbst mit Ihrem Herzoge an der Verbesserung Jh. 

rer Staatsverfassung. Denken Sie mit Ihrem Her« 

zöge an eine eventuelle Succeßion. Curland ist ein 

Mannlebn. Es kann aber in ein feo6um trssrnjUc,. 

ne fvsmineum,dessen jehnsfolge sich auf den durch die 

Prinzeßinnen posterirenden Mannsstamm mit erstreck­

te, verwandelt werden. Bewerben Sie sich darum, 

diese Succeßion durch Vermahlung Ihrer Prinzeßin­

nen zu sichern und dauerhaft zu machen. 

Unter den Prinzeßinnen von Curland ist auch ei­

ne, die diefen Titel mit unstreitigem und mit älterem 

Rechte führet, als die Prinzeßinnen des jetzt regie­

renden Haufes, und die daher fowohl, als wegen der 

ihren Eltern von königlicher Geburt und Abstammung 

erzeigten Ungerechtigkeiten und Gewaltthätigkeiten, 

und wegen der von ihren Eltern ihr angeborenen Ver­

hältnisse mit vielen aus den ersten Familien des Kö­

nigreichs Pohlen, auf die Theilnehmung des Königs 

und der Nation, an ihrer Gnugthuung, Schadlos­

haltung , und an der Bestimmung ihres Glücks, den 

gerechtesten Anspruch machen kann. 

Ver-
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Vereinigen Sie sich über eine Succeßion, die Ih­

re Ober-und Schuhherrschast, und die Macht, die 

sich als Freundin derselben auf eine schon so ausge­

zeichnete Weise bewiesen hat, gleich intereßiren muß, 

und durch welche allein auch Sie das künftige Wohl, 

die Ruhe, die Sicherheit Ihres Vaterlandes gegrün, 

det zu sehen, hoffen können. 

Treten Sie hierüber zusammen, jeht, da es Zeit 

ist, alles vorzutragen, was die Verbesserung Ihres 

Schicksals befördern kann. 


